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Angaben in Mio € 2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019

Auftragseingang 2.434 2.492 2.593 2.588 2.559

Umsatzerlöse 2.334 2.512 2.524 2.420 2.490

Auslandsumsatz in Prozent 84,7 86,5 84,8 84,9 84,8

EBITDA 1) 188 189 179 172 180

in Prozent vom Umsatz 8,1 7,5 7,1 7,1 7,2

Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit  
ohne Restrukturierungsergebnis 119 116 108 103 101

Ergebnis vor Steuern – 76 31 34 39 32

Ergebnis nach Steuern – 72 28 36 14 21

in Prozent vom Umsatz – 3,1 1,1 1,4 0,6 0,8

Forschungs- und Entwicklungskosten 121 122 119 121 127

Investitionen 59 65 105 142 134

Bilanzsumme 2.293 2.202 2.219 2.256 2.329

Net Working Capital 2) 714 691 667 610 684

Forderungen aus Absatzfinanzierung 82 65 58 66 60

Eigenkapital 183 287 340 341 399

in Prozent von Bilanzsumme 8,0 13,0 15,3 15,1 17,1

Finanzverbindlichkeiten 542 496 470 438 465

Nettofinanzverschuldung 3) 256 281 252 236 250

Cashflow – 120 99 107 104 105

in Prozent vom Umsatz – 5,1 3,9 4,2 4,3 4,2

Free Cashflow – 17 – 32 24 – 8 – 93

in Prozent vom Umsatz – 0,7 – 1,3 1,0 – 0,3 – 3,7

ROCE in Prozent 11,3 10,8 10,2 9,8 8,7

Eigenkapitalrendite in Prozent 4) – 39,3 9,8 10,6 4,1 5,3

Ergebnis je Aktie in € – 0,29 0,11 0,14 0,05 0,07

Dividende in € – – – – –

Aktienkurs zum Geschäftsjahresende in € 5) 2,49 1,99 2,34 3,04 1,55

Börsenkapitalisierung Geschäftsjahresende 641 512 602 847 472

Mitarbeiter zum Geschäftsjahresende 6) 11.951 11.565 11.511 11.563 11.522

1) Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit vor Zinsen und Steuern und vor Abschreibungen, ohne Restrukturierungsergebnis
2)  Die Summe der Vorräte und der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzüglich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen  

und Leistungen sowie der erhaltenen Anzahlungen
3) Saldo der Finanzverbindlichkeiten abzüglich der flüssigen Mittel und der kurzfristigen Wertpapiere
4) Nach Steuern
5) Xetra-Schlusskurs, Quelle Kurse: Bloomberg 
6) Mitarbeiter ohne Auszubildende

Fünfjahresübersicht Heidelberg-Konzern
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Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Donnerstag, den 

25. Juli 2019 um 10.00 Uhr im Congress Center Rosengarten, Rosengartenplatz 2, 
68161 Mannheim, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

I. Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft, des gebillig-
ten Konzernabschlusses und der Lageberichte für die Gesellschaft und den 
Konzern für das Geschäftsjahr 2018 / 2019 mit dem Bericht des Aufsichts-
rats und dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den übernahmerelevan-
ten Angaben (§§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB)

  Zu Tagesordnungspunkt 1 ist keine Beschlussfassung vorgesehen, weil der 

Aufsichtsrat der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft den vom 

Vorstand vorgelegten Jahresabschluss festgestellt und den Konzernabschluss 

gebilligt hat und Vorstand und Aufsichtsrat keinen Beschluss gefasst haben, 

die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu überlas-

sen. Gemäß § 172 AktG ist der Jahresabschluss damit festgestellt und eine 

Beschlussfassung der Hauptversammlung nicht vorgesehen.

  Die vorgenannten Unterlagen sind über die Internetseite der Gesellschaft 

unter www.heidelberg.com / hauptversammlung vom Tag der Einberufung 

an zugänglich. Sie liegen vom Tag der Einberufung an auch in den Geschäfts-

räumen der Gesellschaft (Gutenbergring, 69168 Wiesloch), am Sitz der Gesell-

schaft (Kurfürsten-Anlage 52 – 60, 69115 Heidelberg) und in der Hauptversamm-

lung selbst zur Einsichtnahme aus. Eine Abschrift wird jedem Aktionär auf 

Verlangen kostenlos erteilt und zugesandt. 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft,
Heidelberg

WKN 731400 

ISIN DE0007314007
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2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands im 

Geschäftsjahr 2018 / 2019 für diesen Zeitraum zu entlasten.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats im 

Geschäftsjahr 2018 / 2019 für diesen Zeitraum zu entlasten. 

4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2019 / 2020 
Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt der Auf-

sichtsrat vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer und Konzernab-

schlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 / 2020 zu wählen. 

Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats hat nach Art. 16 Abs. 2 UAbs. 3 der 

EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537 / 2014 des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014) erklärt, dass seine 

Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und 

ihm keine Beschränkung im Hinblick auf die Auswahl eines bestimmten 

Abschlussprüfers oder einer bestimmten Prüfgesellschaft (Art. 16 Abs. 6 der 

EU-Abschlussprüferverordnung) auferlegt wurde. 

5.  Wahl zum Aufsichtsrat
Das bisherige Aufsichtsratsmitglied Herr Prof. Dr.-Ing. Günther Schuh hat 

sein Amt mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 25. Juli 

2019 niedergelegt, sodass ein Vertreter der Anteilseigner neu zu wählen ist. 

Der Aufsichtsrat schlägt gestützt auf die Empfehlung des Nominierungs-

ausschusses vor, 

  Frau Li Li, Tianjin City, Volksrepublik China, Vorsitzende des Vorstands 

der Masterwork Group Co., Ltd., Tianjin City, Volksrepublik China,

mit Wirkung ab dem Zeitpunkt der Beendigung der Hauptversammlung 

am 25. Juli 2019 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die 

Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 / 2024 beschließt, als Vertreter der 

Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen.
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Der Wahlvorschlag berücksichtigt die vom Aufsichtsrat gemäß Ziffer 5.4.1 

Abs. 2 des Deutschen Corporate Governance Kodex für seine Zusammenset-

zung beschlossenen Ziele, das beschlossene Diversitätskonzept und steht  

in Einklang mit dem für das Gesamtgremium erarbeiteten Kompetenzprofil. 

Frau Li Li ist weder Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten deut-

scher Unternehmen noch in vergleichbaren in- und ausländischen Kontroll-

gremien von Wirtschaftsunternehmen. 

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht die vorgeschlagene Kandidatin 

zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung nicht in per-

sönlichen oder geschäftlichen Beziehungen im Sinne der Ziffern 5.4.1 Abs. 6 

bis 8 des Deutschen Corporate Governance Kodex zu der Heidelberger 

Druckmaschinen Aktiengesellschaft, deren Konzernunternehmen, den 

Organen der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft oder einem 

wesentlich an der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft betei-

ligten Aktionär (im Sinne von Ziffer 5.4.1 Abs. 8 des Deutschen Corporate 

Governance Kodex). Höchst vorsorglich wird indes folgendes mitgeteilt:

Die Masterwork Group Co., Ltd., deren Vorstandsvorsitzende Frau Li Li ist, 

ist mittelbare Aktionärin der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesell-

schaft mit einem Anteil von 8,46 % des stimmberechtigten Grundkapitals. 

Zwischen der Masterwork Group Co., Ltd. und der Heidelberger Druck-

maschinen Aktiengesellschaft besteht eine langfristige Kooperationsverein-

barung, die dazu dient, Potentiale im Verpackungsdruck, vor allem in 

China, zu erschließen.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, Abs. 2, 101 Abs. 1 AktG und § 7 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 MitbestG aus je sechs Mitgliedern der Anteilseigner und 

der Arbeitnehmer sowie zu jeweils mindestens 30 % aus Frauen und Män-

nern, also jeweils mindestens vier Männern bzw. Frauen, zusammen. Diese 

Geschlechterquote ist vom Aufsichtsrat insgesamt zu erfüllen, da weder  

die Anteilseignervertreter noch die Arbeitnehmervertreter der Gesamter-

füllung widersprochen haben. Zum Zeitpunkt der Einberufung dieser 

Hauptversammlung ist der Aufsichtsrat mit vier Frauen und acht Männern 

besetzt. Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats entspricht damit bereits 

ohne Berücksichtigung der heute zur Wahl vorgeschlagenen Kandidatin den 

gesetzlichen Vorgaben der Geschlechterquote.
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Weitere Informationen zu der Kandidatin, insbesondere ihren Lebenslauf, 

erhalten Sie im Anschluss an die weiteren Angaben zur Einberufung;  

diese Informationen sind auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.heidelberg.com / hauptversammlung abrufbar. 

6. Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Options-,  
Wandel- und / oder Gewinnschuldverschreibungen sowie Genussrechten 
(Ermächtigung 2015) und des Bedingten Kapitals 2015; Ermächtigung zur 
Ausgabe von Options-, Wandel- und / oder Gewinnschuldverschreibungen 
sowie Genussrechten (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und zum 
Ausschluss des Bezugsrechts nebst gleichzeitiger Schaffung eines neuen 
bedingten Kapitals sowie Satzungsänderung
Es soll eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Options-, Wandel- und /  

oder Gewinnschuldverschreibungen sowie Genussrechten unter Einschluss 

von Kombinationen der vorgenannten Instrumente (zusammen Schuldver-

schreibungen) nebst einem neuen bedingten Kapital geschaffen werden. 

Die derzeit bestehende Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibun-

gen gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 24. Juli 2015 unter 

Tagesordnungspunkt 6 c) (Ermächtigung 2015) wurde nicht ausgenutzt und 

läuft am 23. Juli 2020 aus. Die Ermächtigung 2015 und das für die Ermäch-

tigung 2015 geschaffene Bedingte Kapital 2015 gemäß § 3 Abs. 4 der Satzung 

der Gesellschaft sollen daher aufgehoben und durch eine neue Ermächti-

gung (Ermächtigung 2019) und ein neues bedingtes Kapital (Bedingtes Kapi-

tal 2019) ersetzt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:

 a) Aufhebung der Ermächtigung 2015 und des Bedingten Kapitals 2015

 aa)  Die von der ordentlichen Hauptversammlung vom 24. Juli 2015 unter 

Tagesordnungspunkt 6 c) erteilte Ermächtigung zur Ausgabe von 

Options-, Wandel- und / oder Gewinnschuldverschreibungen sowie 

Genussrechten unter Einschluss von Kombinationen dieser Instrumente 

wird mit Wirkung ab Wirksamwerden der unter Buchstabe d) 

beschlossenen Satzungsänderung aufgehoben.

bb)  Das nach § 3 Abs. 4 der Satzung bestehende Bedingte Kapital 2015 von 

bis zu 131.808.140,80 Euro wird mit Wirkung ab Wirksamwerden  

der unter Buchstabe d) beschlossenen Satzungsänderung aufgehoben.



5

 b)  Ermächtigung zur Ausgabe von Options-, Wandel- und / oder Gewinn-
schuldverschreibungen sowie Genussrechten unter Einschluss von 
Kombinationen dieser Instrumente (mit der Möglichkeit zum Ausschluss 
des Bezugsrechts) 

 aa) Nennbetrag, Ermächtigungszeitraum, Aktienzahl

  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 

zum 24. Juli 2024 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber oder 

Namen lautende Options-, Wandel- und / oder Gewinnschuldverschrei-

bungen sowie Genussrechte unter Einschluss von Kombinationen der 

vorgenannten Instrumente (nachfolgend zusammen „Schuldverschrei-

bungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu 200.000.000,00 Euro mit 

oder ohne Laufzeitbeschränkung auszugeben und den Inhabern bzw. 

Gläubigern der Schuldverschreibungen Options- oder Wandlungsrechte 

auf bis zu 30.447.925 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesell-

schaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt 

bis zu 77.946.688,00 Euro nach näherer Maßgabe der Bedingungen der 

Schuldverschreibungen zu gewähren. Die Schuldverschreibungen kön-

nen auch gegen Sacheinlage begeben werden.

  Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch – unter 

Begrenzung auf den entsprechenden Euro-Gegenwert – in der gesetzli-

chen Währung eines OECD-Landes begeben werden. Sie können auch 

durch Konzerngesellschaften der Heidelberger Druckmaschinen Aktien-

gesellschaft ausgegeben werden; für diesen Fall ist der Vorstand 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Gesellschaft die 

Garantie für die Schuldverschreibungen zu übernehmen und den 

Inhabern von Options- oder Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflich-

ten aus solchen Schuldverschreibungen neue, auf den Inhaber lau-

tende Stückaktien der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft 

zu gewähren. Bei Emission der Schuldverschreibungen können diese 

in Teilschuldverschreibungen eingeteilt werden.

 bb) Bezugsrecht und Ausschluss des Bezugsrechts

  Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldver-

schreibungen zu. Die Schuldverschreibungen können auch von einem 

oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen 
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werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugs-

recht). Kreditinstituten gleichgestellt sind die nach § 53 Abs. 1 Satz 1 

oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen 

tätigen Unternehmen. Werden die Schuldverschreibungen von Kon-

zerngesellschaften der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft 

ausgegeben, hat die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft 

sicherzustellen, dass die Schuldverschreibungen den Aktionären der 

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft zum Bezug angeboten 

werden oder das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre nach Maßgabe 

dieser Ermächtigung ausgeschlossen wird.

  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre auf Schuldverschreibungen auszuschließen:

 ¬   zum Ausgleich für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsver-

hältnisses ergeben;

 ¬   soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von bereits zuvor ausge-

gebenen Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrech-

ten bzw. Wandlungspflichten ein Bezugsrecht auf Schuldverschrei-

bungen in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung 

der Options- oder Wandlungsrechte bzw. Erfüllung der Wandlungs-

pflichten zustehen würde;

 ¬   wenn die Schuldverschreibungen gegen Barleistung ausgegeben 

werden und der Ausgabepreis der Schuldverschreibungen den nach 

anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoreti-

schen oder den durch ein anerkanntes marktorientiertes Verfahren 

ermittelten Marktwert der Schuldverschreibungen zum Zeitpunkt 

der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich 

unterschreitet; in diesem Fall dürfen auf die unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre ausgegebenen Schuldverschreibungen 

nur Options- oder Wandlungsrechte bzw. Wandlungspflichten auf 

Aktien von bis zu 10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser 

Ermächtigung oder – falls dieser Wert niedriger ist – bei Ausübung 

dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals gewährt werden; 

auf diese 10 %-Grenze sind Aktien und Bezugsrechte auf Aktien anzu-

rechnen, die seit Beschlussfassung über diese Ermächtigung unter 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß oder in entspre-
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chender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben, ver-

äußert bzw. begründet worden sind; ebenfalls anzurechnen sind 

Aktien, die zur Bedienung von Options-, Wandel- und / oder Gewinn-

schuldverschreibungen bzw. Genussrechten ausgegeben worden 

oder auszugeben sind, sofern die vorgenannten Schuldverschreibun-

gen bzw. Genussrechte während der Laufzeit dieser Ermächtigung 

unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung 

des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind;

 ¬   wenn und soweit die Schuldverschreibungen gegen Sacheinlage 

zum Zwecke von Unternehmenszusammenschlüssen oder des Erwerbs 

von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unter-

nehmen (einschließlich Aufstockungen) oder anderen Wirtschafts-

gütern ausgegeben werden.

  Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats das Bezugsrecht der Aktionäre auf Gewinnschuldverschreibungen 

und / oder Genussrechte zusätzlich zu den vorstehenden Möglichkeiten 

des Bezugsrechtsausschlusses auch dann auszuschließen, wenn diese 

(i) keine Options- oder Wandlungsrechte gewähren und keine Wand-

lungspflichten begründen, (ii) obligationsähnlich ausgestaltet sind und 

(iii) die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Gewinnschuldverschrei-

bungen bzw. Genussrechte den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen 

Marktkonditionen entsprechen. Obligationsähnlich sind Gewinn-

schuldverschreibungen und Genussrechte ausgestaltet, wenn sie keine 

Mitgliedschaftsrechte begründen, keine Beteiligung am Liquidations-

erlös und keine gewinnorientierte Verzinsung gewähren. Die Verzinsung 

ist nicht gewinnorientiert, wenn sie lediglich davon abhängig ist, dass 

ein Jahresfehlbetrag oder Bilanzverlust durch die Verzinsung nicht 

entsteht oder dass die Verzinsung die Höhe der an die Aktionäre zu 

zahlenden Dividende oder eines festgelegten Teils der Dividende nicht 

überschreitet.

   Die Summe der unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Bar- und 

Sacheinlagen ausgegebenen Aktien darf 10 % des Grundkapitals nicht 

übersteigen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser 

Ermächtigung noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der 

Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die vorgenannte 10 %-Grenze sind 

Aktien und Bezugsrechte auf Aktien anzurechnen, die während der 



8

Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre ausgegeben, veräußert bzw. begründet worden sind; eben-

falls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options-, Wan-

del- und / oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Genussrechten  

ausgegeben worden oder auszugeben sind, sofern die vorgenannten 

Schuldverschreibungen bzw. Genussrechte während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben worden 

sind.

  Die vorstehenden Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts 

werden unabhängig voneinander erteilt. Sie berühren nicht die 

Ermächtigung, die Schuldverschreibungen unter Einräumung eines 

Bezugsrechts an die Aktionäre an ein oder mehrere Kreditinstitute 

oder gleichgestellte Finanzdienstleistungsunternehmen mit der Ver-

pflichtung zu begeben, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten 

(mittelbares Bezugsrecht).

 cc) Optionsrecht

  Bei der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Optionsrechten  

werden jeder Schuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine 

beigefügt, die den Inhaber nach näherer Maßgabe der vom Vorstand 

festzulegenden Optionsbedingungen zum Bezug von auf den Inhaber 

lautenden Stückaktien der Gesellschaft berechtigen. Die Optionsbe-

dingungen können vorsehen, dass der Optionspreis auch durch Über-

tragung von Schuldverschreibungen, die unter dieser Ermächtigung 

ausgegeben wurden, und gegebenenfalls eine bare Zuzahlung erfüllt 

werden kann. Soweit sich Bruchteile von neuen Aktien ergeben, kann 

vorgesehen werden, dass diese Bruchteile nach Maßgabe der Options- 

bzw. Schuldverschreibungsbedingungen, gegebenenfalls gegen Zuzah-

lung, zum Bezug ganzer Aktien aufaddiert werden können.

 dd) Wandlungsrecht

  Im Falle der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Wandlungsrecht 

erhalten die Inhaber das Recht, ihre Schuldverschreibungen gemäß 

den vom Vorstand festzulegenden Schuldverschreibungsbedingungen 

in auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft umzutau-
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schen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nenn-

betrags oder des Ausgabebetrags einer Schuldverschreibung durch den 

festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie der Gesellschaft und kann 

auf eine volle Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner kann eine in 

bar zu leistende Zuzahlung und die Zusammenlegung oder ein Ausgleich 

für nicht wandlungsfähige Spitzen festgesetzt werden.

 ee) Wandlungspflicht, Recht zur Aktienlieferung

  Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können die Verpflichtung 

begründen, eine Wandelschuldverschreibung in Aktien umzutau-

schen, und ferner das Recht der Gesellschaft oder einer ihrer Konzern-

gesellschaften vorsehen, den Inhabern bzw. Gläubigern der Schuld ver-

schreibung ganz oder teilweise anstelle der Zahlung eines geschul deten 

Geldbetrages Aktien der Gesellschaft zu gewähren oder anzudienen. 

 ff) Options- bzw. Wandlungspreis

  Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können einen festen, 

aber auch variablen Options- bzw. Wandlungspreis vorsehen. Der 

Options- bzw. Wandlungspreis kann den Aktienkurs bei Beschlussfas-

sung des Vorstands über die Ausgabe der Schuldverschreibungen 

unterschreiten. Der jeweils festzusetzende Options- bzw. Wandlungs-

preis darf jedoch 80 % des Kurses der Aktie der Gesellschaft im XETRA-

Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) nicht unter-

schreiten. Maßgeblich dafür ist der durchschnittliche Schlusskurs an 

den zehn Börsenhandelstagen vor dem Tag der Beschlussfassung 

durch den Vorstand über die Begebung der jeweiligen Schuldverschrei-

bungen. Bei einem Bezugsrechtshandel sind die Tage des Bezugsrechts-

handels mit Ausnahme der beiden letzten Börsenhandelstage des 

Bezugsrechtshandels maßgeblich. Im Fall von Schuldverschreibungen 

mit einer Wandlungs- / Optionspflicht oder einem Andienungsrecht des 

Emittenten zur Lieferung von Aktien kann der Wandlungs- / Options-

preis mindestens entweder den oben genannten Mindestpreis betra-

gen oder dem durchschnittlichen volumengewichteten Kurs der Aktie 

der Gesellschaft an mindestens drei Börsenhandelstagen im XETRA-

Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) unmittelbar vor 

der Ermittlung des Wandlungs- / Optionspreises gemäß den jeweiligen 
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Bedingungen entsprechen, auch wenn dieser Durchschnittskurs unter-

halb des oben genannten Mindestpreises (80 %) liegt. § 9 Abs. 1 AktG 

sowie § 199 Abs. 2 AktG bleiben unberührt.

 gg)  Verwässerungsschutz

  Die Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen können Bestim-

mungen zum Schutz der Gesellschaft und / oder der Gläubiger bzw. 

Inhaber der Schuldverschreibungen und / oder Optionsrechte gegen 

Wertverwässerung vorsehen, etwa für den Fall, dass die Gesellschaft (i) 

das Grundkapital unter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktio-

näre erhöht oder weitere Wandelanleihen, Optionsanleihen oder Wan-

delgenussrechte begibt bzw. sonstige Optionsrechte gewährt oder 

garantiert und den Inhabern von Wandlungs- oder Optionsrechten 

kein Bezugsrecht in dem Umfang einräumt, wie es ihnen nach Aus-

übung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. der Erfüllung einer 

Wandlungspflicht zustünde, (ii) das Grundkapital herabsetzt, (iii) 

Umstrukturierungen vornimmt oder (iv) eine wertverwässernde Divi-

dendenausschüttung beschließt. Der Verwässerungsschutz zum  

Ausgleich der Wertverwässerung kann insbesondere durch eine wert-

wahrende Anpassung des Wandlungs- bzw. Optionspreises oder des 

Optionsverhältnisses oder Barzahlungen zum Ausgleich des Verwässe-

rungsnachteils oder eine Ermäßigung von Zuzahlungskomponenten 

gewährt werden, ferner durch die Einräumung von Bezugsrechten ent-

sprechend den Bezugsrechten, die Aktionären angeboten werden. Für 

den Fall der Kontrollerlangung durch Dritte kann eine Anpassung der 

Options- bzw. Wandlungsrechte oder Wandlungspflichten vorgesehen 

werden.

 hh) Weitere Bedingungen der Schuldverschreibungen

  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldver-

schreibungen zu bestimmen bzw. im Einvernehmen mit den Organen 

der die Schuldverschreibung begebenden Konzerngesellschaft der  

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft festzulegen, insbe-

sondere (i) den Options- bzw. Wandlungszeitraum, (ii) den Options- 

bzw. Wandlungspreis, (iii) die Verzinsung, (iv) den Ausgabekurs, (v) die 
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Laufzeit, (vi) das Rangverhältnis zu anderen Schuldverschreibungen, 

(vii) die Stückelung, (viii) Nachzahlungspflichten für in Vorjahren aus-

gefallene Leistungen, (ix) das Recht der Gesellschaft und / oder ihrer 

Konzerngesellschaften, bei Ausübung von Options- oder Wandlungs-

rechten oder bei Entstehen einer Wandlungspflicht nicht neue Aktien 

zu gewähren, sondern einen Geldbetrag nach näherer Maßgabe der 

Bedingungen der Schuldverschreibungen zu zahlen, (x) die Bestim-

mung, dass bei Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten oder 

bei Entstehen einer Wandlungspflicht nicht neue, sondern bereits 

bestehende Aktien der Gesellschaft geliefert werden können. Die Ver-

zinsung der Schuldverschreibungen kann ganz oder teilweise variabel 

sein und sich auch an Gewinnkennzahlen der Gesellschaft und / oder 

des Konzerns (unter Einschluss des Bilanzgewinns oder der durch 

Gewinnverwendungsbeschluss festgesetzten Dividende für Aktien der 

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft) orientieren oder 

von solchen abhängig sein (Gewinnschuldverschreibungen). In diesem 

Fall können die Schuldverschreibungen auch ohne Options- oder 

Wandlungsrecht oder Wandlungspflicht ausgegeben werden. Die Vor-

schriften der §§ 9 Abs. 1, 199 Abs. 2 AktG sind in jedem Fall zu beachten.

 c)  Bedingtes Kapital

  Das Grundkapital wird um bis zu 77.946.688,00 Euro durch die Aus-

gabe von bis zu 30.447.925 neuen, auf den Inhaber lautenden Stück-

aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019). Die bedingte Kapitaler-

höhung dient der Gewährung von Options- oder Wandlungsrechten 

oder der Bedienung von Wandlungspflichten sowie der Gewährung 

von Aktien anstelle von Geldzahlungen an die Inhaber von Schuldver-

schreibungen, die die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften in 

Übereinstimmung mit dem Ermächtigungsbeschluss der Hauptver-

sammlung vom 25. Juli 2019 bis zum 24. Juli 2024 ausgeben. Die Aus-

gabe der neuen Aktien erfolgt zu dem Options- bzw. Wandlungspreis, 

der in Übereinstimmung mit dem Ermächtigungsbeschluss der Haupt-

versammlung vom 25. Juli 2019 jeweils bestimmt wird. Die bedingte 

Kapitalerhöhung wird nur durchgeführt, wenn und soweit die Inhaber 

bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen, die auf der Grundlage des 

Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 25. Juli 2019 

bis zum 24. Juli 2024 ausgegeben oder garantiert werden, von ihren 
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Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen, ihren Wand-

lungspflichten nachkommen oder an die Inhaber bzw. Gläubiger die-

ser Schuldverschreibungen anstelle von Geldzahlungen die Gewäh-

rung von Aktien erfolgt und nicht andere Erfüllungsformen zur 

Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn 

des Geschäftsjahres an, in dem sie ausgegeben werden, am Gewinn 

teil. Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der 

Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats festzusetzen.

 d) Satzungsänderung

  § 3 Abs. 4 der Satzung wird geändert und insgesamt wie folgt neu gefasst:

  „Das Grundkapital ist um bis zu 77.946.688,00 Euro durch die Ausgabe 

von bis zu 30.447.925 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien 

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019). Die bedingte Kapitalerhöhung 

dient der Gewährung von Options- oder Wandlungsrechten oder der 

Bedienung von Wandlungspflichten sowie der Gewährung von Aktien 

anstelle von Geldzahlungen an die Inhaber von Schuldverschreibun-

gen, die die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften in Überein-

stimmung mit dem Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung 

vom 25. Juli 2019 bis zum 24. Juli 2024 ausgeben. Die Ausgabe der 

neuen Aktien erfolgt zu dem Options- bzw. Wandlungspreis, der in 

Übereinstimmung mit dem Ermächtigungsbeschluss der Hauptver-

sammlung vom 25. Juli 2019 jeweils bestimmt wird. Die bedingte Kapi-

talerhöhung wird nur durchgeführt, wenn und soweit die Inhaber 

bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen, die auf der Grundlage des 

Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 25. Juli 2019 

bis zum 24. Juli 2024 ausgegeben oder garantiert werden, von ihren 

Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen, ihren Wandlungs-

pflichten nachkommen oder an die Inhaber bzw. Gläubiger dieser 

Schuldverschreibungen anstelle von Geldzahlungen die Gewährung 

von Aktien erfolgt und nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung 

eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäfts-

jahres an, in dem sie ausgegeben werden, am Gewinn teil. Der Vorstand 

ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der beding-

ten Kapitalerhöhung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzusetzen.“
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 e) Ermächtigung zur Satzungsanpassung 

  Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 3 Abs. 1 und Abs. 4 

der Satzung entsprechend der jeweiligen Durchführung der Kapital-

erhöhung anzupassen sowie alle sonstigen damit im Zusammenhang 

stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fas-

sung betreffen. 

 f)  Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß §§ 221 Abs. 4 
Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG

    Der Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß §§ 221 

Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG ist in Abschnitt II enthalten.

7. Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2015, Schaffung eines neuen geneh-
migten Kapitals (mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts) 
sowie Satzungsänderung

Nach § 3 Abs. 5 der Satzung ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 65.904.071,68 

Euro durch Ausgabe neuer Aktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). 

Diese Ermächtigung wurde bis zum Zeitpunkt der Einberufung dieser 

Hauptversammlung zu nahezu 50 % ausgenutzt und läuft am 23. Juli 2020 

aus. Die teilweise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2015 ist in dem 

Bericht des Vorstands der Gesellschaft hierzu, der in Abschnitt II wiederge-

geben ist, erläutert. Die Gesellschaft beabsichtigt das Genehmigte Kapital 

2015 durch eine neue Ermächtigung in Höhe von 185.609.612,80 Euro zu 

ersetzen. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:

 a) Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2015

  Die von der ordentlichen Hauptversammlung am 24. Juli 2015 unter 

Tagesordnungspunkt 7 erteilte Ermächtigung zur Ausgabe von neuen 

Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen wird mit Wirkung ab Wirk-

samwerden der unter Buchstabe c) beschlossenen Satzungsänderung 

aufgehoben.
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 b)  Ermächtigung zur Ausgabe von Aktien gegen Bar- und / oder Sach-
einlagen, Ausschluss des Bezugsrechts, genehmigtes Kapital

  Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis 

zum 24. Juli 2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu ins-

gesamt 185.609.612,80 Euro ganz oder in Teilbeträgen, einmalig oder 

mehrmals durch Ausgabe von bis zu 72.503.755 neuen, auf den Inha-

ber lautenden Stückaktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen zu erhö-

hen (Genehmigtes Kapital 2019). Die Aktien können von einem oder 

mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, 

sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 

Kreditinstituten gleichgestellt sind die nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b 

Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen 

Unternehmen.

  Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Der Vorstand 

wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre auf Aktien auszuschließen:

 ¬   zum Ausgleich für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsver-

hältnisses ergeben;

 ¬   soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von bereits zuvor aus-

gegebenen Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungs-

rechten bzw. Wandlungspflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien 

in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung der 

Options- oder Wandlungsrechte bzw. bei Erfüllung der Wandlungs-

pflicht zustehen würde;

 ¬   wenn die Aktien gegen Bareinlage ausgegeben werden und der Aus-

gabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsenno-

tierten Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt 

der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich 

unterschreitet und die ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des 

Grundkapitals, das die Gesellschaft im Zeitpunkt des Wirksamwer-

dens oder – falls dieser Wert niedriger ist – im Zeitpunkt der Aus-

übung dieser Ermächtigung hat, nicht überschreiten; auf diese 

10 %-Grenze sind andere Aktien und Bezugsrechte auf Aktien anzu-



15

rechnen, die seit Beschlussfassung über diese Ermächtigung unter 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß oder in entspre-

chender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben, ver-

äußert bzw. begründet worden sind; ebenfalls anzurechnen sind 

Aktien, die zur Bedienung von Options-, Wandel- und / oder Gewinn-

schuldverschreibungen sowie Genussrechten ausgegeben worden 

oder auszugeben sind, sofern die vorgenannten Schuldverschreibun-

gen bzw. Genussrechte während der Laufzeit dieser Ermächtigung 

unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung 

des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind;

 ¬   bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage zum Zwecke von Unter-

nehmenszusammenschlüssen oder des Erwerbs von Unternehmen, 

Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen (einschließ-

lich Aufstockungen) oder anderen Wirtschaftsgütern.

  Die Summe der unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Bar- und 

Sacheinlagen ausgegebenen Aktien darf 10 % des Grundkapitals nicht 

übersteigen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser 

Ermächtigung noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der 

Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die vorgenannte 10 %-Grenze sind 

Aktien und Bezugsrechte auf Aktien anzurechnen, die während der 

Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre ausgegeben, veräußert bzw. begründet worden sind; eben-

falls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options-, Wan-

del- und / oder Gewinnschuldverschreibungen sowie Genussrechten 

ausgegeben worden oder auszugeben sind, sofern die vorgenannten 

Schuldverschreibungen bzw. Genussrechte während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben worden 

sind. 

  Die vorstehenden Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts 

werden unabhängig voneinander erteilt. Sie berühren nicht die 

Ermächtigung, die Aktien unter Einräumung eines Bezugsrechts an 

die Aktionäre an ein oder mehrere Kreditinstitute oder gleichgestellte 

Finanzdienstleistungsunternehmen mit der Verpflichtung zu begeben, 

sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).
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  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den 

weiteren Inhalt der Aktienrechte sowie die Bedingungen der Aktien-

ausgabe festzulegen.

 c) Satzungsänderung 

  § 3 Abs. 5 der Satzung wird geändert und insgesamt wie folgt neu 

gefasst:

  „Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis 

zum 24. Juli 2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insge-

samt 185.609.612,80 Euro ganz oder in Teilbeträgen, einmalig oder 

mehrmals durch Ausgabe von bis zu 72.503.755 neuen, auf den Inhaber 

lautenden Stückaktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen zu erhöhen 

(Genehmigtes Kapital 2019). Die Aktien können von einem oder meh-

reren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden,  

sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 

Kreditinstituten gleichgestellt sind die nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b 

Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen 

Unternehmen.

  Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Der Vorstand 

ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-

recht der Aktionäre auf Aktien auszuschließen:

 ¬   zum Ausgleich für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsver-

hältnisses ergeben;

 ¬   soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von bereits zuvor ausge-

gebenen Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungs-

rechten bzw. Wandlungspflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien 

in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung der 

Options- oder Wandlungsrechte bzw. bei Erfüllung der Wandlungs-

pflicht zustehen würde;

 ¬   wenn die Aktien gegen Bareinlage ausgegeben werden und der Aus-

gabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsenno-

tierten Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt 

der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich 
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unterschreitet und die ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des 

Grundkapitals, das die Gesellschaft im Zeitpunkt des Wirksamwer-

dens oder – falls dieser Wert niedriger ist – im Zeitpunkt der Aus-

übung dieser Ermächtigung hat, nicht überschreiten; auf diese 

10 %-Grenze sind andere Aktien und Bezugsrechte auf Aktien anzu-

rechnen, die seit Beschlussfassung über diese Ermächtigung unter 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß oder in entspre-

chender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben, ver-

äußert bzw. begründet worden sind; ebenfalls anzurechnen sind 

Aktien, die zur Bedienung von Options-, Wandel- und / oder Gewinn-

schuldverschreibungen sowie Genussrechten ausgegeben worden 

oder auszugeben sind, sofern die vorgenannten Schuldverschrei-

bungen bzw. Genussrechte während der Laufzeit dieser Ermächti-

gung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwen-

dung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind;

 ¬   bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage zum Zwecke von Unter-

nehmenszusammenschlüssen oder des Erwerbs von Unternehmen, 

Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen (einschließ-

lich Aufstockungen) oder anderen Wirtschaftsgütern.

  Die Summe der unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Bar- und 

Sacheinlagen ausgegebenen Aktien darf 10 % des Grundkapitals nicht 

übersteigen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens die-

ser Ermächtigung noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt 

der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die vorgenannte 10 %-Grenze 

sind Aktien und Rechte, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft 

ermöglichen oder zu ihm verpflichten, anzurechnen, die während der 

Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre ausgegeben oder veräußert werden; ebenfalls anzurechnen 

sind Aktien, die zur Bedienung von Options-, Wandel- und / oder Gewinn-

schuldverschreibungen sowie Genussrechten ausgegeben worden oder 

auszugeben sind, sofern die vorgenannten Schuldverschreibungen 

bzw. Genussrechte während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter 

Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben worden sind.

  Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den 

weiteren Inhalt der Aktienrechte sowie die Bedingungen der Aktien-

ausgabe festzulegen.“
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 d) Ermächtigung zur Satzungsanpassung

  Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 3 Abs. 1 und Abs. 5 

der Satzung entsprechend der jeweiligen Durchführung der Kapital-

erhöhung anzupassen sowie alle sonstigen damit im Zusammenhang 

stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fas-

sung betreffen. 

 e)  Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß §§ 203 Abs. 1 
und 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG

  Der Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß §§ 203 

Abs. 1 und 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG ist in Abschnitt II enthalten.

8.  Beschlussfassungen über die Zustimmungen zu Änderungen von Beherr-
schungs- und Ergebnisabführungsverträgen zwischen der Heidelberger 
Druckmaschinen Aktiengesellschaft und der Heidelberg Boxmeer Beteili-
gungs-GmbH, der Heidelberg China-Holding GmbH, der Heidelberg Post-
press Deutschland GmbH und der Heidelberg Catering Services GmbH

Im Rahmen des Gesetzes zur Änderung und Vereinfachung der Unterneh-

mensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts vom 20. Februar 

2013 (BGBl. I 2013, 285) wurde § 17 Satz 2 Nr. 2 KStG geändert. Die neue Fas-

sung der Vorschrift fordert für alle Ergebnisabführungsverträge, die nach 

dem Tag der Veröffentlichung des Gesetzes im Bundesgesetzblatt (BGBl.) 

abgeschlossen werden einen „Verweis auf die Vorschriften des § 302 AktG 

in seiner jeweils gültigen Fassung“ (sog. dynamischer Verweis). 

Die alte Fassung des § 17 Satz 2 Nr. 2 KStG forderte, dass in dem Ergebnis-

abführungsvertrag eine Verlustübernahme entsprechend den Vorschriften 

des § 302 AktG vereinbart wird. Nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs 

(BFH) vom 10. Mai 2017 (I R 93 / 15) setzt eine körperschaftsteuerliche Organ-

schaft nach § 17 Satz 2 Nr. 2 KStG a.F. ausdrücklich voraus, dass die Ver-

lustübernahme nach § 302 AktG „(in allen seinen Bestandteilen und in den 

jeweiligen Regelungsfassungen)“ vereinbart wird. Die Finanzverwaltung 

hat auf diese Rechtsprechung mit einem Schreiben des Bundesfinanzminis-

teriums vom 3. April 2019 reagiert. Danach stehen Gewinnabführungsver-
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träge, die den vom BFH geforderten (dynamischen) Verweis auf § 302 AktG 

nicht enthalten, der Anerkennung der Organschaft nicht entgegen, wenn 

diese bis zum Ablauf des 31. Dezember 2019 an die Regelung des § 17 Abs. 1 

Satz 2 KStG (dynamischer Verweis) angepasst werden. 

Die Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge zwischen der Heidel-

berger Druckmaschinen Aktiengesellschaft und den unter 8. a) bis 8. d) 

genannten Organgesellschaften sehen jeweils in ihren aktuellen Fassungen 

die folgende Regelung vor: „Die Vorschrift des § 302 AktG findet entspre-

chend Anwendung“. Die Parteien der nachfolgend bezeichneten Beherr-

schungs- und Ergebnisabführungsverträge sind der Auffassung, dass die 

zwischen ihnen bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsver-

träge damit auch die Vorgaben der alten und der neuen Fassung des § 17 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KStG, die einen dynamischen Verweis auf § 302 AktG 

erfordert, erfüllen. Höchst vorsorglich haben die Heidelberger Druckma-

schinen Aktiengesellschaft und die unter 8. a) bis 8. d) genannten Organ-

gesellschaften indes jeweils am 21. Mai 2019 eine Vereinbarung getroffen, 

die nachfolgend bezeichneten Beherrschungs- und Ergebnisabführungsver-

träge anzupassen. Hierzu ist – jeweils gleichlautend – in der vertraglichen 

Regelung über den Verlustausgleich jeweils der Verweis auf Vorschriften 

des § 302 AktG um den Zusatz „in seiner jeweils gültigen Fassung“ ergänzt 

worden. Dadurch wurde jeweils der bisherige § 3 Abs. 5 der jeweiligen 

Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge überflüssig und ersatzlos 

gestrichen. Der weitere Inhalt der Beherrschungs- und Ergebnisabfüh-

rungsverträge ist unverändert geblieben. 

Die geänderten Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge sind in 

den gemeinsamen Berichten des Vorstandes der Gesellschaft als Organträ-

gerin und der Geschäftsführung der jeweiligen Organgesellschaft näher 

erläutert und begründet.

Da die Gesellschaft alleinige Gesellschafterin der unter 8. a) bis 8. d) 

genannten Organgesellschaften ist, ist eine Prüfung der Beherrschungs- 

und Ergebnisabführungsverträge durch einen Vertragsprüfer entsprechend 

§ 295 i.V.m. § 293b AktG nicht erforderlich. 

Die Änderungen der Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge  

werden nur mit Zustimmung der Hauptversammlung und erst, wenn die 
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Änderungen in das Handelsregister der jeweiligen Organgesellschaften ein-

getragen worden sind, wirksam. 

a)  Zustimmung zur Änderung des Beherrschungs- und Ergebnisabfüh-
rungsvertrages mit der Heidelberg Boxmeer Beteiligungs-GmbH

  Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft und die Heidel-

berg Boxmeer Beteiligungs-GmbH haben aus dem vorstehend genann-

ten Grund am 21. Mai 2019 eine Vereinbarung zur Änderung des zwi-

schen der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft und der 

Heidelberg Boxmeer Beteiligungs-GmbH bestehenden Beherrschungs- 

und Ergebnisabführungsvertrages vom 25. Januar 2002 abgeschlossen. 

Mit der Änderungsvereinbarung wurde § 3 Abs. 4 des Beherrschungs- 

und Ergebnisabführungsvertrages geändert und wie folgt neu gefasst:

  „Die Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung gel-

ten entsprechend.“

  § 3 Abs. 5 wurde gestrichen; infolgedessen wurde der bisherige § 3 

Abs. 6 zu § 3 Abs. 5.

  Die Gesellschafterversammlung der Heidelberg Boxmeer Beteiligungs-

GmbH hat der Änderungsvereinbarung am 21. Mai 2019 in notarieller 

Form zugestimmt.

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, der Vereinbarung vom 21. Mai 

2019 zur Änderung des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsver-

trages zwischen der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft 

und der Heidelberg Boxmeer Beteiligungs-GmbH vom 25. Januar 2002 

zuzustimmen.

 b)  Zustimmung zur Änderung des Beherrschungs- und Ergebnis-
abführungsvertrages mit der Heidelberg China-Holding GmbH

  Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft und die Heidel-

berg China-Holding GmbH haben aus dem vorstehend genannten 

Grund am 21. Mai 2019 eine Vereinbarung zur Änderung des zwischen 

der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft und der Heidel-
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berg China-Holding GmbH bestehenden Beherrschungs- und Ergebnis-

abführungsvertrages vom 29. März 2000 abgeschlossen. Mit der Ände-

rungsvereinbarung wurde § 3 Abs. 4 des Beherrschungs- und Ergebnis - 

abführungsvertrages geändert und wie folgt neu gefasst:

  „Die Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung  

gelten entsprechend.“

  § 3 Abs. 5 wurde gestrichen; infolgedessen wurde der bisherige  

§ 3 Abs. 6 zu § 3 Abs. 5.

  Die Gesellschafterversammlung der Heidelberg China-Holding GmbH 

hat der Änderungsvereinbarung am 21. Mai 2019 in notarieller Form 

zugestimmt.

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, der Vereinbarung vom 21. Mai 

2019 zur Änderung des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsver-

trages zwischen der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft 

und der Heidelberg China-Holding GmbH vom 29. März 2000 zuzu-

stimmen.

 c)  Zustimmung zur Änderung des Beherrschungs- und Ergebnisabfüh-
rungsvertrages mit der Heidelberg Postpress Deutschland GmbH 

  Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft und die Heidel-

berg Postpress Deutschland GmbH haben aus dem vorstehend genann-

ten Grund am 21. Mai 2019 eine Vereinbarung zur Änderung des  

zwischen der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft und 

der Heidelberg Postpress Deutschland GmbH, damals firmierend als  

Heidelberger Druckmaschinen Vertrieb Frankfurt GmbH, bestehenden 

Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages vom 31. März 1998 

abgeschlossen. Mit der Änderungsvereinbarung wurde § 3 Abs. 4 des 

Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages geändert und wie 

folgt neu gefasst:

  „Die Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung  

gelten entsprechend.“
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  § 3 Abs. 5 wurde gestrichen; infolgedessen wurde der bisherige § 3 Abs. 6 

zu § 3 Abs. 5.

  Die Gesellschafterversammlung der Heidelberg Postpress Deutschland 

GmbH hat der Änderungsvereinbarung am 21. Mai 2019 in notarieller 

Form zugestimmt.

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, der Vereinbarung vom 21. Mai 

2019 zur Änderung des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsver-

trages zwischen der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft 

und der Heidelberg Postpress Deutschland GmbH vom 31. März 1998 

zuzustimmen.

 d)  Zustimmung zur Änderung des Beherrschungs- und Ergebnis-
abführungsvertrages mit der Heidelberg Catering Services GmbH

  Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft und die Heidel-

berg Catering Services GmbH haben aus dem vorstehend genannten 

Grund am 21. Mai 2019 eine Vereinbarung zur Änderung des zwischen 

der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft und der Heidel-

berg Catering Services GmbH, damals firmierend als RCU-VV Vier-

zigste Vermögensverwaltung GmbH, bestehenden Beherrschungs- und 

Ergebnisabführungsvertrages vom 14. Mai 2004 abgeschlossen. Mit  

der Änderungsvereinbarung wurde § 3 Abs. 4 des Beherrschungs- und 

Ergebnisabführungsvertrages geändert und wie folgt neu gefasst:

   „Die Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung  

gelten entsprechend.“

   § 3 Abs. 5 wurde gestrichen; infolgedessen wurde der bisherige  

§ 3 Abs. 6 zu § 3 Abs. 5.

   Die Gesellschafterversammlung der Heidelberg Catering Services 

GmbH hat der Änderungsvereinbarung am 21. Mai 2019 in notarieller 

Form zugestimmt.

   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, der Vereinbarung vom 21. Mai 

2019 zur Änderung des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsver-
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trages zwischen der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft 

und der Heidelberg Catering Services GmbH vom 14. Mai 2004 zuzu-

stimmen.

  Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung über die Zustimmung zu jeder 

Änderungsvereinbarung gesondert abstimmen zu lassen.

  Hinweis zu Tagesordnungspunkt 8:

  Die nachfolgend genannten Unterlagen sind über die Internetseite der 

Gesellschaft unter www.heidelberg.com / hauptversammlung vom Tag der 

Einberufung an zugänglich. Sie liegen vom Tag der Einberufung an auch  

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Gutenbergring, 69168 Wiesloch), 

am Sitz der Gesellschaft (Kurfürsten-Anlage 52 – 60, 69115 Heidelberg) und  

in der Hauptversammlung selbst zur Einsichtnahme aus. Eine Abschrift 

wird jedem Aktionär auf Verlangen kostenlos erteilt und zugesandt. 

 ¬   die in Tagesordnungspunkt 8 benannten Beherrschungs- und Ergebnis-

abführungsverträge, jeweils in der aktuell geltenden Fassung;

 ¬   die in Tagesordnungspunkt 8 benannten Änderungsvereinbarungen;

 ¬   die Jahresabschlüsse und Lageberichte der Gesellschaft für die letzten 

drei Geschäftsjahre;

 ¬   die Jahresabschlüsse der abhängigen Unternehmen der unter Tagesord-

nungspunkt 8 genannten Beherrschungs- und Ergebnisabführungsver-

träge, jeweils für die letzten drei Geschäftsjahre; die abhängigen Unter-

nehmen der Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge haben  

in Übereinstimmung mit den Vorschriften des HGB sämtlich von der 

Aufstellung eines Lageberichts abgesehen;

 ¬   die gemeinsamen Berichte des Vorstands der Heidelberger Druckmaschi-

nen Aktiengesellschaft und der jeweiligen Geschäftsführungen der 

Gesellschaften, die an den in Tagesordnungspunkt 8 benannten Beherr-

schungs- und Ergebnisabführungsverträge als abhängige Unternehmen 

beteiligt sind. 
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II. Berichte an die Hauptversammlung

Zu Tagesordnungspunkt 6: Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung 
gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG

Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von Options-, Wandel- und / 

oder Gewinnschuldverschreibungen sowie Genussrechten unter Einschluss 

von Kombinationen der vorgenannten Instrumente (nachfolgend zusammen 

„Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu 200.000.000,00 

Euro und die Schaffung eines bedingten Kapitals von bis zu 77.946.688,00 

Euro bieten der Gesellschaft in den folgenden fünf Jahren die Möglichkeit, 

sich durch Ausgabe der genannten Instrumente schnell und flexibel im  

Kapitalmarkt zu finanzieren. Die vorgeschlagene Ermächtigung ersetzt die 

Ermächtigung vom 24. Juli 2015, die die Gesellschaft nicht in Anspruch 

genommen hat. Wegen der Einzelheiten der Ermächtigung wird auf den 

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 6 

verwiesen. 

Das zur Beschlussfassung vorgesehene Bedingte Kapital 2019 entspricht  

mit dem von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Umfang von 

77.946.688,00 Euro einem Anteil von rund 10,0 % des Grundkapitals und 

zusammen mit dem Bedingten Kapital 2014 nach § 3 Abs. 3 der Satzung  

einem Anteil von rund 16,2 % des Grundkapitals. 

Den Aktionären steht bei Ausgabe der Schuldverschreibungen grundsätzlich 

ein gesetzliches Bezugsrecht zu (§ 221 Abs. 4 in Verbindung mit § 186 Abs. 1 

AktG). Der Vorstand soll aber die Möglichkeit haben, das Bezugsrecht der Aktio-

näre in den in der Ermächtigung geregelten Fällen auszuschließen. Für den 

Ausschluss des Bezugsrechts bedarf der Vorstand in jedem Fall der Zustim-

mung des Aufsichtsrats. Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts 

ist für vier Fallgruppen sowie bei Ausgabe von obligationsähnlichen Gewinn-

schuldverschreibungen und Genussrechten vorgesehen:

¬   Die erste Fallgruppe betrifft Spitzenbeträge, die sich auf Grund des Bezugs-

verhältnisses ergeben können. Die Ermächtigung zum Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre auf die sogenannten freien Spitzen erleichtert 

die Abwicklung einer Bezugsrechtsemission, wenn sich auf Grund des 
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Emissionsvolumens oder zur Darstellung eines praktikablen Bezugsverhält-

nisses Spitzenbeträge ergeben. Die Gesellschaft wird die vom Bezugsrecht 

ausgenommenen Schuldverschreibungen zu marktüblichen Konditionen 

kursschonend verwerten.

¬   Die zweite Fallgruppe sieht die Möglichkeit vor, die Schuldverschreibungen 

nicht nur den Aktionären der Gesellschaft, sondern auch den Inhabern 

(oder Gläubigern) von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen der 

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft oder ihrer Konzerngesell-

schaften in dem Umfang zum Bezug anbieten zu können, wie sie ihnen 

nach Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung 

der Wandlungspflicht zustehen würden. Dadurch wird der Gesellschaft die 

Möglichkeit gegeben, den vom Kapitalmarkt erwarteten und in der Regel  

in den Anleihe- oder Optionsbedingungen geregelten Verwässerungsschutz 

zugunsten der Inhaber (oder Gläubiger) der Wandel- oder Optionsschuld-

verschreibungen bei Ausgabe von Schuldverschreibungen unter der zu Tages-

ordnungspunkt 6 vorgeschlagenen Ermächtigung auch ohne in bar zu 

erbringende Ausgleichszahlung oder Herabsetzung des Wandlungs- oder 

Optionspreises zu gewähren.

¬   Die dritte Fallgruppe eröffnet die Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss, 

wenn die Schuldverschreibungen gegen Barleistung ausgegeben werden 

und der Ausgabepreis der Schuldverschreibungen den nach anerkannten 

finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen oder den durch 

ein anerkanntes marktorientiertes Verfahren ermittelten Marktwert der 

Schuldverschreibungen zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Aus-

gabepreises nicht wesentlich unterschreitet. Mit der Ermächtigung wird 

von der in §§ 221 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen 

Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. 

Die Gesellschaft kann damit Marktchancen an den Finanz- und Kapital-

märkten schnell und flexibel nutzen. Sie erspart zudem den Zeit- und Kos-

tenaufwand aus der Abwicklung des Bezugsrechts. Die marktnahe Fest-

setzung der Ausgabekonditionen führt zu einem hohen Mittelzufluss. Die 

Gesellschaft erhält im Interesse einer Erweiterung der Aktionärsbasis 

zudem die Möglichkeit, Anlegern, insbesondere institutionellen Investoren 

im In- und Ausland, die Schuldverschreibungen anzubieten. Wegen der 

gesetzlichen Mindestdauer der Bezugsfrist von zwei Wochen sind bei einer 

Emission mit Bezugsrecht die Möglichkeiten beschränkt, kurzfristig auf 
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günstige Marktverhältnisse zu reagieren. Darüber hinaus ist bei einer Emis-

sion mit Bezugsrecht die erfolgreiche Platzierung wegen der Ungewissheit, 

in welchem Umfang die Bezugsrechte ausgeübt werden, mit zusätzlichen 

Risiken verbunden. Die Ausgabe der Schuldverschreibungen zu einem eng 

am Börsenpreis der Aktien orientierten Ausgabekurs dient auch dem Schutz 

der Aktionäre vor Verwässerung, denn jeder Aktionär hat die Möglichkeit, 

die zur Aufrechterhaltung seiner Anteilsquote erforderlichen Aktien zu 

annähernd vergleichbaren Bedingungen über die Börse zu erwerben. Als ein 

anerkanntes marktorientiertes Verfahren zur Ermittlung des Marktwerts 

ist etwa ein Accelerated Bookbuilding anzusehen. Der Vorstand wird sich 

unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bemühen, einen 

eventuellen Abschlag auf den Marktwert niedrig zu halten. Aus den unter 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegebenen Schuldverschrei-

bungen dürfen nur Options- oder Wandlungsrechte bzw. Wandlungspflich-

ten auf Aktien von bis zu 10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder 

– falls dieser Wert niedriger ist – bei Ausübung dieser Ermächtigung beste-

henden Grundkapitals gewährt werden. Der vorgenannte Höchstbetrag von 

10 % des Grundkapitals ist aber auch unter Einbeziehung der Aktien und 

Bezugsrechte auf Aktien einzuhalten, die seit Beschlussfassung über die 

Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß oder 

in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben, 

veräußert bzw. begründet worden sind; ebenfalls anzurechnen sind Aktien, 

die zur Bedienung von Options-, Wandel- und / oder Gewinnschuldverschrei-

bungen bzw. Genussrechten ausgegeben worden oder auszugeben sind, 

sofern die vorgenannten Schuldverschreibungen bzw. Genussrechte während 

der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in ent-

sprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden 

sind.

¬   Die vierte Fallgruppe betrifft den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktio-

näre, wenn die Schuldverschreibungen gegen Sacheinlage ausgegeben wer-

den sollen. Die Gesellschaft soll damit die Möglichkeit erhalten, im Rahmen 

von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unterneh-

men, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich 

Aufstockungen) oder anderen Wirtschaftsgütern ganz oder teilweise an 

Stelle von Geldleistungen Schuldverschreibungen als Gegenleistung anbie-

ten zu können. Die Ermächtigung soll der Gesellschaft den notwendigen 

Handlungsspielraum geben, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb 

von Unternehmen, Unternehmensteilen, Unternehmensbeteiligungen und 



27

anderen Wirtschaftsgütern sowie zu Unternehmenszusammenschlüssen im 

internationalen Wettbewerb schnell und flexibel ausnutzen zu können. Die 

Nutzung der Möglichkeit, als Gegenleistung Schuldverschreibungen anbie-

ten zu können, kann beim Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen 

sinnvoll sein. Aber auch beim Erwerb von anderen Wirtschaftsgütern kann 

es im Interesse der Gesellschaft liegen, wenn sie Schuldverschreibungen als 

Gegenleistung anbieten kann. Dabei wird es sich in der Regel um Gegen-

stände des Sachanlagevermögens oder immaterielle Vermögensgegenstände 

handeln. Die Ermächtigung soll ferner die Möglichkeit bieten, den Inha-

bern von verbrieften oder unverbrieften Geldforderungen anstelle der Geld-

zahlung Schuldverschreibungen zu gewähren, etwa wenn sich die Gesell-

schaft bei Erwerb eines Unternehmens zunächst zur Zahlung eines Geld be- 

trags verpflichtet hat und im Nachhinein anstelle von Geld Schuldverschrei-

bungen gewährt werden sollen. Die Gewährung von Schuldverschreibun-

gen entlastet die Liquiditätssituation der Gesellschaft und kann der Optimie-

rung der Finanzstruktur dienen. Gegenwärtig bestehen keine Pläne für  

den Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an 

Unternehmen oder anderen Wirtschaftsgütern gegen Ausgabe von Schuld-

verschreibungen. Der Vorstand wird im Einzelfall unter Abwägung der in 

Betracht kommenden Alternativen entscheiden, ob er – mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats – bei einem etwaigen Unternehmenszusammenschluss 

oder beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen 

an Unternehmen oder anderen Wirtschaftsgütern von der Möglichkeit zur 

Ausgabe von Schuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre Gebrauch macht. Der Gesellschaft erwächst daraus kein Nach-

teil, denn die Ausgabe der Schuldverschreibungen gegen Sacheinlage setzt 

voraus, dass der Wert der Sacheinlage in einem angemessenen Verhältnis 

zum Wert der dafür ausgegebenen neuen Schuldverschreibungen steht. 

Der Vorstand wird sich bei der Bemessung des Werts der als Gegenleistung 

hingegebenen Schuldverschreibungen in der Regel an dem nach anerkann-

ten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert 

der Schuldverschreibungen, abgeleitet von dem Börsenkurs der Aktien der 

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft, oder dem durch ein 

anerkanntes marktorientiertes Verfahren ermittelten Marktwert der Schuld-

verschreibungen orientieren. Eine schematische Anknüpfung an den ggf. 

so ermittelten theoretischen Marktwert ist indes nicht vorgesehen, insbeson-

dere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankun-

gen des Börsenkurses in Frage zu stellen.
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Die Summe der unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Bar- und Sachein-

lagen ausgegebenen Aktien darf 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen, 

und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch – 

falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung. 

Auf die vorgenannte 10 %-Grenze sind Aktien und Bezugsrechte auf Aktien 

anzurechnen, die während der Laufzeit der Ermächtigung unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben, veräußert bzw. begründet worden 

sind. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options-, 

Wandel- und / oder Gewinnschuldverschreibungen sowie Genussrechten aus-

gegeben worden oder auszugeben sind, sofern die vorgenannten Schuldver-

schreibungen bzw. Genussrechte während der Laufzeit der Ermächtigung unter 

Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben worden sind.

Wegen des viel geringeren Verwässerungseffekts wird ein Ausschluss des 

Bezugsrechts auch bei Ausgabe von Gewinnschuldverschreibungen und / oder 

Genussrechten zugelassen, wenn diese (i) keine Options- oder Wandlungs-

rechte gewähren und keine Wandlungspflichten begründen, (ii) obligations-

ähnlich ausgestaltet sind und (iii) die Verzinsung und der Ausgabebetrag der 

Gewinnschuldverschreibungen bzw. Genussrechte den zum Zeitpunkt der 

Begebung aktuellen Marktkonditionen entsprechen. Obligationsähnlich sind 

Gewinnschuldverschreibungen und Genussrechte ausgestaltet, wenn sie keine 

Mitgliedschaftsrechte begründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös und 

keine gewinnorientierte Verzinsung gewähren. Die Verzinsung ist nicht 

gewinnorientiert, wenn sie lediglich davon abhängig ist, dass ein Jahresfehl-

betrag oder Bilanzverlust durch die Verzinsung nicht entsteht oder dass die 

Verzinsung die Höhe der an die Aktionäre zu zahlenden Dividende oder eines 

festgelegten Teils der Dividende nicht überschreitet. Der Ausschluss des 

Bezugsrechts führt in diesen Fällen nicht zu einem relevanten Eingriff in die 

Rechte der Aktionäre. Obligationsähnliche Gewinnschuldverschreibungen 

und obligationsähnliche Genussrechte sind weitgehend regulären Unterneh-

mensanleihen angenähert, bei deren Ausgabe ein gesetzliches Bezugsrecht  

der Aktionäre nicht besteht.

Um die Abwicklung zu erleichtern, können die Schuldverschreibungen ent-

sprechend der üblichen Praxis bei der Unternehmensfinanzierung auch von 

einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen 

werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht 

im Sinne des § 186 Abs. 5 AktG). Kreditinstituten gleichgestellt sind die nach 
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§ 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kre-

ditwesen tätigen Unternehmen. In diesem Fall wird das gesetzliche Bezugs-

recht nicht materiell beschränkt, sondern nur zur Erleichterung der Abwick-

lung von dem oder den Kreditinstituten und nicht von der Gesellschaft 

bedient.

Zu Tagesordnungspunkt 7: Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung 
gemäß §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG

Die bestehende Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats das Grundkapital um bis zu 65.904.071,68 Euro zu erhöhen (§ 3 Abs. 5 der 

Satzung), wurde bis zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversamm-

lung zu nahezu 50 % ausgenutzt und läuft am 23. Juli 2020 aus. Vorstand und 

Aufsichtsrat schlagen vor, das bestehende genehmigte Kapital durch eine neue 

Ermächtigung in Höhe von 185.609.612,80 Euro zu ersetzen (Genehmigtes 

Kapital 2019). Die Ermächtigung soll bis zum 24. Juli 2024 gelten. Das Geneh-

migte Kapital 2019 gibt der Gesellschaft die Möglichkeit, entsprechend den 

internationalen Standards neues Eigenkapital schnell, flexibel und kosten-

günstig aufnehmen zu können. Es soll zudem im Rahmen von Unternehmens-

zusammenschlüssen oder zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmenstei-

len, Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich Aufstockungen) oder 

anderen Wirtschaftsgütern einsetzbar sein. Mit der Schaffung des Genehmig-

ten Kapitals 2019 soll dafür Sorge getragen werden, dass die Gesellschaft – 

unabhängig von konkreten Ausnutzungsplänen und unabhängig vom Turnus 

der ordentlichen Hauptversammlungen – stets über die notwendigen Instru-

mente zur Kapitalbeschaffung verfügt. 

Das Genehmigte Kapital 2019 entspricht mit dem von Vorstand und Aufsichts-

rat vorgeschlagenen Umfang von 185.609.612,80 Euro einem Anteil von rund 

23,8 % des Grundkapitals. 

Den Aktionären steht bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019 grund-

sätzlich ein gesetzliches Bezugsrecht zu. Der Vorstand soll aber die Möglichkeit 

haben, das Bezugsrecht der Aktionäre in den in der Ermächtigung geregelten 

Fällen auszuschließen. Für den Ausschluss des Bezugsrechts bedarf der Vorstand 

in jedem Fall der Zustimmung des Aufsichtsrats. Die Ermächtigung zum Aus-

schluss des Bezugsrechts ist für vier Fallgruppen vorgesehen.
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¬   Die erste Fallgruppe betrifft Spitzenbeträge, die sich auf Grund des Bezugs-

verhältnisses ergeben können. Die Ermächtigung zum Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre auf die sogenannten freien Spitzen erleichtert 

die Abwicklung einer Bezugsrechtsemission, wenn sich auf Grund des 

Emissionsvolumens oder zur Darstellung eines praktikablen Bezugsverhält-

nisses Spitzenbeträge ergeben. Die Gesellschaft wird die vom Bezugsrecht 

ausgenommenen neuen Aktien zu marktüblichen Konditionen kursschonend 

verwerten.

¬   Die zweite Fallgruppe sieht die Möglichkeit vor, die neuen Aktien aus dem 

genehmigten Kapital nicht nur den Aktionären der Gesellschaft, sondern 

auch den Inhabern (oder Gläubigern) von Wandel- oder Optionsschuldver-

schreibungen der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft oder 

ihrer Konzerngesellschaften in dem Umfang zum Bezug anbieten zu können, 

wie sie ihnen nach Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts bzw. 

nach Erfüllung der Wandlungspflicht zustehen würden. Dadurch wird der 

Gesellschaft die Möglichkeit gegeben, den vom Kapitalmarkt erwarteten 

und in der Regel in den Anleihe- oder Optionsbedingungen geregelten Ver-

wässerungsschutz zugunsten der Inhaber (oder Gläubiger) der Wandel- oder 

Optionsschuldverschreibungen bei einer Aktienemission aus dem Geneh-

migten Kapital 2019 auch ohne in bar zu erbringende Ausgleichszahlung 

oder Herabsetzung des Wandlungs- oder Optionspreises zu gewähren.

¬   Die dritte Fallgruppe eröffnet die Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss, 

wenn die Aktien gegen Bareinlage ausgegeben werden und der Ausgabepreis 

den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Mit der Ermächtigung 

wird von der in §§ 203 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen 

Möglichkeit zum sogenannten erleichterten Bezugsrechtsausschluss 

Gebrauch gemacht. Die Gesellschaft kann damit Marktchancen an den 

Kapitalmärkten schnell und flexibel nutzen. Sie erspart zudem den Zeit- 

und Kostenaufwand aus der Abwicklung des Bezugsrechts. Die marktnahe 

Festsetzung des Ausgabebetrages führt zu einem hohen Mittelzufluss. Die 

Gesellschaft erhält im Interesse einer Erweiterung der Aktionärsbasis zudem 

die Möglichkeit, Anlegern, insbesondere institutionellen Investoren im In- 

und Ausland, Aktien der Gesellschaft anzubieten. Wegen der gesetzlichen 

Mindestdauer der Bezugsfrist von zwei Wochen sind bei einer Emission von 

Aktien mit Bezugsrecht die Möglichkeiten beschränkt, kurzfristig auf güns-

tige Marktverhältnisse zu reagieren. Darüber hinaus ist bei einer Emission 
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von Aktien mit Bezugsrecht die erfolgreiche Platzierung wegen der Unge-

wissheit, in welchem Umfang die Bezugsrechte ausgeübt werden, mit 

zusätzlichen Risiken verbunden. Die Ausgabe der neuen Aktien zu einem 

börsennahen Kurs dient auch dem Schutz der Aktionäre vor Verwässerung, 

denn jeder Aktionär hat die Möglichkeit, die zur Aufrechterhaltung seiner 

Anteilsquote erforderlichen Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen 

über die Börse zu erwerben. Der Vorstand wird sich zudem unter Berück-

sichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bemühen, einen eventuellen 

Abschlag auf den Börsenkurs niedrig zu halten. Die Ermächtigung zum 

Bezugsrechtsausschluss ist auf 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft 

beschränkt. Dabei sind Aktien und Bezugsrechte auf Aktien anzurechnen, 

die seit Beschlussfassung über diese Ermächtigung unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre gemäß oder in entsprechender Anwendung 

von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben, veräußert bzw. begründet worden 

sind; ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options-, 

Wandel- und / oder Gewinnschuldverschreibungen sowie Genussrechten 

ausgegeben worden oder auszugeben sind, sofern die vorgenannten Schuld-

verschreibungen bzw. Genussrechte während der Laufzeit dieser Ermäch-

tigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung 

des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind.

¬   Die vierte Fallgruppe regelt den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage. Die Gesellschaft soll die Mög-

lichkeit erhalten, Aktien aus dem genehmigten Kapital im Rahmen von 

Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich Auf-

stockungen) oder anderen Wirtschaftsgütern an Stelle von Geldleistungen 

als Gegenleistung anbieten zu können. Die Ermächtigung soll der Gesell-

schaft den notwendigen Handlungsspielraum geben, um sich bietende 

Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Unter-

nehmensbeteiligungen und anderen Wirtschaftsgütern sowie zu Unter-

nehmenszusammenschlüssen im internationalen Wettbewerb schnell und 

flexibel ausnutzen zu können. Die Möglichkeit, als Gegenleistung Aktien 

anbieten zu können, hat beim Erwerb von Unternehmen oder Beteiligun-

gen erhebliches Gewicht. Aber auch beim Erwerb von anderen Wirtschafts-

gütern kann es im Interesse der Gesellschaft liegen, wenn sie Aktien als 

Gegenleistung anbieten kann. Dabei wird es sich in der Regel um Gegen-

stände des Sachanlagevermögens oder immaterielle Vermögensgegen-
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stände handeln. Die Ermächtigung soll ferner die Möglichkeit bieten, den 

Inhabern von verbrieften oder unverbrieften Geldforderungen anstelle  

der Geldzahlung Aktien zu gewähren, etwa wenn sich die Gesellschaft bei 

Erwerb eines Unternehmens zunächst zur Zahlung eines Geldbetrags ver-

pflichtet hat und im Nachhinein anstelle von Geld Aktien gewährt werden 

sollen. Die Gewährung von Aktien entlastet die Liquiditätssituation der 

Gesellschaft und kann der Optimierung der Finanzstruktur dienen. Gegen-

wärtig bestehen keine Pläne für den Erwerb von Unternehmen, Unter-

nehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder anderen Wirtschafts-

gütern gegen Ausgabe von neuen Aktien. Der Vorstand wird im Einzelfall 

unter Abwägung der in Betracht kommenden Alternativen entscheiden,  

ob er – mit Zustimmung des Aufsichtsrats – bei einem etwaigen Unterneh-

menszusammenschluss oder beim Erwerb von Unternehmen, Unterneh-

mensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder anderen Wirtschaftsgütern 

von der Möglichkeit zur Aktienausgabe unter Ausschluss des Bezugsrechts 

der Aktionäre Gebrauch macht. Der Gesellschaft erwächst daraus kein Nach-

teil, denn die Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlage setzt voraus, 

dass der Wert der Sacheinlage in einem angemessenen Verhältnis zum Wert 

der dafür ausgegeben neuen Aktien steht. Der Vorstand wird sich bei der 

Bemessung des Werts der als Gegenleistung hingegebenen Aktien in der 

Regel am Börsenkurs der Aktien der Heidelberger Druckmaschinen Aktien-

gesellschaft orientieren. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsen-

kurs ist indes nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Verhand-

lungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenkurses in Frage zu 

stellen.

Um die Abwicklung des gesetzlichen Bezugsrechts zu erleichtern, können die 

neuen Aktien entsprechend der üblichen Praxis bei der Unternehmensfinan-

zierung auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung 

übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares 

Bezugsrecht im Sinne des § 186 Abs. 5 AktG). Kreditinstituten gleichgestellt 

sind die nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes 

über das Kreditwesen tätigen Unternehmen. In diesem Fall wird das gesetzli-

che Bezugsrecht nicht materiell beschränkt, sondern zur Erleichterung der 

Abwicklung von dem oder den Kreditinstituten und nicht von der Gesellschaft 

bedient.
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Die Summe der unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Bar- und Sacheinlagen 

ausgegebenen Aktien darf 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen, und zwar 

weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch – falls dieser 

Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung. Auf die 

vorgenannte 10 %-Grenze sind Aktien und Bezugsrechte auf Aktien anzurechnen, 

die während der Laufzeit der Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-

rechts der Aktionäre ausgegeben, veräußert bzw. begründet worden sind. Eben-

falls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options-, Wandel- und /  

oder Gewinnschuldverschreibungen sowie Genussrechten ausgegeben worden 

oder auszugeben sind, sofern die vorgenannten Schuldverschreibungen bzw. 

Genussrechte während der Laufzeit der Ermächtigung unter Ausschluss des 

Bezugsrechts ausgegeben worden sind.

Konkrete Pläne für eine Ausnutzung des genehmigten Kapitals bestehen der-

zeit nicht. Entsprechende Vorratsbeschlüsse mit der Möglichkeit zum Bezugs-

rechtsausschluss sind national und international üblich. Der Vorstand wird in 

jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapital-

erhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen 

wird. Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn  

dies nach Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der 

Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt.

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung des Geneh-

migten Kapitals 2019 berichten.

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung über die teilweise  
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2015 unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre

Mit Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 24. Juli 2015 wurde 

der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 23. Juli 

2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu 51.487.555 

neuen Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um 

bis zu insgesamt 131.808.140,80 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). 

Das Genehmigte Kapital 2015 ist am 2. Oktober 2015 in das Handelsregister 

des Amtsgerichts Mannheim eingetragen worden. Bestandteil des Genehmig-

ten Kapitals 2015 (§ 3 Abs. 5 der Satzung) ist unter anderem eine Ermächtigung 
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des Vorstands, im Falle von Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn 

der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Diese 

Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des 

Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt 

10 %des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeit-

punkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch – falls dieser Wert 

geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung.

Der Vorstand hat am 12. März 2019 mit Zustimmung des vom Aufsichtsrat für 

diese Zwecke gebildeten und anstelle des Aufsichtsrats handelnden Ausschus-

ses „Kapitalmaßnahme 2019“ vom gleichen Tag in Ausübung der Ermächtigung 

gemäß § 3 Abs. 5 der Satzung beschlossen, das Genehmigte Kapital 2015 teil-

weise auszunutzen und das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss 

des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG von 713.562.818,56 Euro um 65.904.069,12 Euro auf 779.466.887,68 Euro 

durch Ausgabe von 25.743.777 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien 

mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 2,56 Euro und mit Gewinn-

anteilsberechtigung ab dem 1. April 2018 gegen Bareinlage zu erhöhen. Dies 

entspricht einer Erhöhung des im Zeitpunkt der Eintragung der Ermächtigung 

bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft um knapp unter 10 %bzw. des  

im Zeitpunkt der teilweisen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2015 beste-

henden Grundkapitals um rund 9,24 %. Die im Genehmigten Kapital 2015 vor-

gesehene Volumenbegrenzung für Aktien, die unter Ausschluss des Bezugs-

rechts ausgegeben werden, wurde somit eingehalten; auf diese Volumenbe-

grenzung anzurechnende sonstige Maßnahmen wurden von der Gesellschaft 

zuvor nicht vorgenommen. 

Der Ausgabebetrag betrug 2,68 Euro je neuer Stückaktie. Bei der Preisfest-

setzung wurden somit die Vorgaben der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG beachtet, deren Einhaltung das Genehmigte Kapital 2015 für den Aus-

schluss des Bezugsrechts bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage im 

Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals vorschreibt. Danach darf der Aus-

gabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft 

nicht wesentlich unterschreiten. 

Im XETRA-Handel finden grundsätzlich die höchsten Handelsumsätze der 

Aktien der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft statt, sodass die 
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XETRA-Kurse besonders repräsentativ sind und deshalb einen geeigneten Refe-

renzpunkt bilden. Als maßgeblicher Börsenpreis wurde der höhere der beiden 

nachfolgenden Werte zugrunde gelegt, (i) der aktuelle im XETRA-Handels-

system verfügbare Kurs der Aktien der Gesellschaft am Tag des maßgeblichen 

Vorstandsbeschlusses und (ii) der volumengewichtete XETRA-Durchschnitts-

kurs der Aktien der Gesellschaft an den letzten 20 Handelstagen vor dem Tag 

der Beschlussfassung durch den Vorstand. Der so ermittelte Börsenpreis lag 

bei 1,61 Euro. Gegenüber diesem Preis enthält der festgesetzte Ausgabebetrag 

einen Aufschlag von 1,07 Euro oder rund 40 %. Hierbei wurde berücksichtigt, 

dass Stückaktien gemäß § 9 Abs. 1 AktG nicht zu einem geringeren Betrag als 

ihrem anteiligen Betrag am Grundkapital (vorliegend 2,56 Euro) ausgegeben 

werden dürfen. 

Alle neuen Stückaktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung von der 

Masterwork Machinery S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im luxem-

burgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter B231608, übernommen. 

Die Masterwork Machinery S.à r.l. ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft 

der an der Börse in Shenzhen (Volksrepublik China) notierten Masterwork 

Group Co., Ltd. mit Sitz in Tianjin City, Volksrepublik China. Einzelheiten zur 

weiteren Beteiligungsstruktur im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kapital-

erhöhung können Sie der am 26. März 2019 durch die Heidelberger Druckma-

schinen Aktiengesellschaft gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europa-

weiten Verbreitung veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung von Frau Li Li, 

Volksrepublik China, entnehmen. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapital-

erhöhung belief sich auf insgesamt rund 69 Mio. Euro. Die der Gesellschaft 

hieraus zugeflossenen Mittel stärken die Eigenkapitalbasis und sollen insbe-

sondere zur beschleunigten Umsetzung der digitalen Agenda (etwa für die 

Digitalisierung von Produkten, Prozessen und Geschäftsmodellen) und zur all-

gemeinen Unternehmensfinanzierung verwendet werden. Die Kapitalerhö-

hung ist am 22. März 2019 mit Eintragung ihrer Durchführung im Handels-

register des Amtsgerichts Mannheim wirksam geworden.

Mit dem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre hat die Gesellschaft 

gemäß § 3 Abs. 5 der Satzung von der in §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG gesetzlich vorgesehenen Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses  

bei Barkapitalerhöhungen börsennotierter Aktiengesellschaften Gebrauch 

gemacht. Der Bezugsrechtsausschluss war aus Sicht der Verwaltung vorlie-

gend erforderlich, um eine zum Zeitpunkt der teilweisen Ausnutzung des 
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Genehmigten Kapitals 2015 sich bietende Marktchance kurzfristig und flexibel 

zu nutzen und einen möglichst hohen Emissionserlös erzielen zu können. 

Zudem konnte hierdurch mit Masterwork ein neuer langfristig orientierter 

strategischer Ankeraktionär für die Gesellschaft gewonnen werden. Durch den 

Ausbau der bereits seit 2014 bestehenden Kooperation mit Masterwork sollen 

weitere Potenziale im wachsenden Verpackungsdruck, vor allem im größten 

Einzelmarkt der Welt, China, erschlossen werden.

Aus den vorstehenden Gründen lag ein Ausschluss des Bezugsrechts im Inter-

esse der Gesellschaft. Durch die Preisfestsetzung oberhalb des Börsenpreises 

und den auf knapp unter 10 % des bisherigen Grundkapitals beschränkten 

Umfang der unter Bezugsrechtsausschluss ausgegebenen Aktien wurden auch 

die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt. Denn mit Blick auf den 

liquiden Börsenhandel haben die Aktionäre hierdurch grundsätzlich die Mög-

lichkeit, ihre relative Beteiligung an der Gesellschaft durch einen Zukauf über 

die Börse zu vergleichbaren bzw. sogar günstigeren preislichen Konditionen 

aufrechtzuerhalten. Durch die Ausgabe der neuen Aktien über dem maßgeb-

lichen Börsenpreis wurde ferner sichergestellt, dass mit der Kapitalerhöhung 

keine nennenswerte wirtschaftliche Verwässerung des Anteilsbesitzes der 

Aktionäre verbunden war.

Aus den vorgenannten Erwägungen war der unter Beachtung der Vorgaben des 

Genehmigten Kapitals 2015 bei dessen teilweiser Ausnutzung vorgenommene 

Bezugsrechtsausschluss insgesamt sachlich gerechtfertigt.

Der Vorstand ist vorbehaltlich der unter Tagesordnungspunkt 7 vorgeschlage-

nen Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen und die Aufhebung des 

bestehenden genehmigten Kapitals auf Basis des Ermächtigungsbeschlusses 

der ordentlichen Hauptversammlung vom 24. Juli 2015 gemäß § 3 Abs. 5 der 

Satzung noch bis zum 23. Juli 2020 ermächtigt, das Grundkapital der Gesell-

schaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu 25.743.778 

neuen Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals  

um bis zu insgesamt 65.904.071,68 Euro zu erhöhen.
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III. Weitere Angaben zur Einberufung 

GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE

Das Grundkapital der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft 

beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 

779.466.887,68 Euro und ist eingeteilt in 304.479.253 Stückaktien. Jede  

Stückaktie gewährt eine Stimme in der Hauptversammlung. Am Tag der  

Einberufung dieser Hauptversammlung hält die Gesellschaft 142.919 eigene 

Aktien, aus welchen der Gesellschaft nach § 71b AktG keine Stimmrechte 

zustehen. Die Gesamtzahl der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung  

der Hauptversammlung beträgt somit 304.336.334.

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMM-
LUNG UND DIE AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-

rechts – persönlich oder durch Bevollmächtigte – sind diejenigen Aktionäre 

berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbesitzes  

mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also bis spätestens 18. Juli 

2019, 24.00 Uhr (MESZ) (eingehend), unter folgender Adresse angemeldet 

haben:

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

c / o Commerzbank AG

GS-MO 3.1.1 General Meetings

60261 Frankfurt am Main

Telefax +49 (0) 69 / 136 26351

E-Mail: hv-eintrittskarten@commerzbank.com

Der Aktienbesitz muss durch eine deutsch- oder englischsprachige Bescheini-

gung in Textform des depotführenden Instituts nachgewiesen werden. Der 

Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, 

das heißt den 4. Juli 2019, 0.00 Uhr (MESZ), zu beziehen (sogenannter Nach-

weisstichtag). Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Aktienbesitzes 

der Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse spätestens am 18. Juli 2019, 

24.00 Uhr (MESZ), zugehen. 
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BEDEUTUNG DES NACHWEISSTICHTAGS

Der Nachweisstichtag ist das entscheidende Datum für den Umfang und die 

Ausübung des Teilnahme- und des Stimmrechts in der Hauptversammlung. Für 

die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung des Stimmrechts gilt 

als Aktionär nur, wer den Nachweis des Aktienbesitzes zum Nachweisstichtag 

erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Versammlung und der 

Umfang des Stimmrechts richten sich – neben der Notwendigkeit zur Anmel-

dung – nach dem Aktienbesitz zum Nachweisstichtag.

Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst 

danach Aktien der Gesellschaft erwerben, werden zwar Aktionär; sie sind 

jedoch nicht berechtigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen oder ihr 

Stimmrecht auszuüben, soweit sie sich nicht bevollmächtigen oder zur Rechts-

ausübung ermächtigen lassen. Entsprechend hat der Erwerb weiterer Aktien 

durch einen Aktionär nach dem Nachweisstichtag keinen Einfluss auf den 

Umfang des Stimmrechts. Maßgeblich ist der Aktienbesitz des Aktionärs zum 

Nachweisstichtag. Umgekehrt sind Aktionäre, die sich zum Nachweisstichtag 

ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis des Aktienbesitzes erbracht 

haben, auch dann zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus-

übung des Stimmrechts in unverändertem Umfang berechtigt, wenn sie nach 

dem Nachweisstichtag die von ihnen gehaltenen Aktien ganz oder teilweise 

veräußern. Auf die Veräußerbarkeit der Aktien hat der Nachweisstichtag des-

halb keine Auswirkungen. Für eine eventuelle Dividendenberechtigung ist  

der Nachweisstichtag ebenfalls ohne Bedeutung.

VERFAHREN FÜR DIE STIMMABGABE DURCH EINEN  
BEVOLLMÄCHTIGTEN 

Bevollmächtigung eines Dritten

Aktionäre können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch 

ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären oder auch eine andere 

Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristgemäße 

Anmeldung und ein fristgerechter Nachweis des Aktienbesitzes nach den vor-

stehenden Bestimmungen erforderlich.
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Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmäch-

tigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen grundsätzlich der Textform. Bei 

Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder diesen 

nach § 135 Abs. 8 oder 10 AktG gleichgestellten Instituten, Unternehmen und 

Personen sind in der Regel Besonderheiten zu beachten, die bei dem jeweils zu 

Bevollmächtigenden zu erfragen sind. Wir bitten daher Aktionäre, die ein  

Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder ein anderes der in § 135 Abs. 8 

und 10 AktG gleichgestellten Institute, Unternehmen oder Personen mit der 

Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, sich mit dem zu Bevollmäch-

tigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen.

Nach ordnungsgemäßer Anmeldung erhalten Aktionäre ein Vollmachtsformu-

lar. Die Verwendung des Vollmachtsformulars ist nicht zwingend. Die Bevoll-

mächtigung und ihr Nachweis können auch auf andere formgerechte Art und 

Weise erfolgen.

Die Erteilung der Vollmacht und ihr Widerruf können gegenüber dem Bevoll-

mächtigten oder unter folgender Adresse gegenüber der Gesellschaft erklärt 

werden:

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

c / o Computershare Operations Center

80249 München

Telefax: +49 (0) 89 30903-74675

E-Mail: Heidelberger-HV2019@computershare.de

Ein Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann eben-

falls an die vorstehend genannte Adresse übermittelt werden. Der Nachweis 

einer Vollmacht kann auch am Tag der Hauptversammlung ab 8.30 Uhr an 

den Registrierungsschaltern im Congress Center Rosengarten, Rosengarten-

platz 2, 68161 Mannheim, erbracht werden.

Zusätzlich bietet die Gesellschaft unter www.heidelberg.com / hauptversamm-

lung ein internetgestütztes System für die Übermittlung des Nachweises der 

Vollmacht bzw. des Widerrufs an. Einzelheiten können Aktionäre den dort 

aufgeführten Hinweisen entnehmen.
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Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft 

eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Auch nach Vollmachtserteilung bleibt das Recht zur Teilnahme an der Haupt-

versammlung unberührt. Die persönliche Teilnahme an der Hauptversamm-

lung führt zu einem Erlöschen eventuell zuvor erteilter Vollmachten.

Bevollmächtigung von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter

Wir bieten unseren Aktionären an, sich nach Maßgabe ihrer Weisungen durch 

von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zur Ausübung ihres 

Stimmrechts vertreten zu lassen. Auch im Falle der Bevollmächtigung eines 

von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters sind eine fristgerechte 

Anmeldung des Aktionärs und ein fristgerechter Nachweis des Aktienbesitzes 

des Aktionärs nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, 

die Stimmrechte der Aktionäre entsprechend den ihnen erteilten Weisungen 

und nicht nach eigenem Ermessen auszuüben. Ohne ausdrücklich erteilte 

Weisung oder bei nicht eindeutig erteilter Weisung zu den einzelnen Punkten 

der Tagesordnung oder den vor der Hauptversammlung zugänglich gemach-

ten Gegenanträgen und Wahlvorschlägen ist eine Ausübung des Stimmrechts 

durch die Stimmrechtsvertreter nicht möglich. Sollte zu Tagesordnungspunkt 2 

und / oder zu Tagesordnungspunkt 3 (Entlastung Vorstand bzw. Aufsichtsrat) 

eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt eine Weisung zu diesen 

Tagesordnungspunkten entsprechend für die Einzelabstimmungen. Die Ertei-

lung der Vollmacht, die Erteilung von Weisungen und deren Änderung, der 

Widerruf der Vollmacht sowie der Nachweis der Bevollmächtigung oder des 

Widerrufs gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform.

Zur Bevollmächtigung kann das Formular verwendet werden, das den Aktio-

nären nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird. Daneben ist die 

Bevollmächtigung auch über das oben genannte internetgestützte System 

unter www.heidelberg.com / hauptversammlung möglich. Einzelheiten zur 

Bevollmächtigung von Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft über das inter-

netgestützte System können die Aktionäre den dort aufgeführten Hinweisen 

entnehmen.



41

Die Vollmachts- und Weisungserteilung, der Widerruf der Vollmacht sowie die 

Änderung von Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-

vertreter müssen der Gesellschaft unter der folgenden Adresse in Textform bis 

spätestens 23. Juli 2019, 24.00 Uhr (MESZ), zugehen:

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

c / o Computershare Operations Center

80249 München

Telefax: +49 (0) 89 30903-74675

E-Mail: Heidelberger-HV2019@computershare.de

In dem unter www.heidelberg.com / hauptversammlung angebotenen internet-

gestützten System ist die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die 

von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, der Widerruf der Voll-

macht und die Änderung von Weisungen bis zum 24. Juli 2019, 18.00 Uhr 

(MESZ) (eingehend), möglich.

Am Tag der Hauptversammlung können die Vollmacht und die Weisungsertei-

lung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die Ände-

rung von Weisungen sowie der Widerruf der Vollmacht an die von der Gesell-

schaft benannten Stimmrechtsvertreter in Textform auch ab 08.30 Uhr an den 

Registrierungsschaltern im Congress Center Rosengarten, Rosengartenplatz 2, 

68161 Mannheim, erfolgen.

Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-

treter keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen 

gegen Beschlussfassungen oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen von 

Aktionären entgegennehmen und dass sie nicht an möglichen Abstimmungen 

über eventuelle, erst in der Hauptversammlung vorgebrachte Gegenanträge 

oder Wahlvorschläge oder sonstige, nicht im Vorfeld der Hauptversammlung 

mitgeteilte Anträge teilnehmen und auch keine diesbezüglichen Weisungen 

entgegennehmen können.

Auch nach Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter bleibt das Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung 

unberührt. Die persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung führt zu 

einem Erlöschen eventuell zuvor erteilter Vollmachten und Weisungen zur 

Ausübung des Stimmrechts.
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VERFAHREN FÜR DIE STIMMABGABE DURCH BRIEFWAHL

Aktionäre können ihre Stimmen zu den veröffentlichten Beschlussvorschlägen, 

auch ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, im Wege der Briefwahl 

abgeben. Auch in diesem Fall sind eine fristgemäße Anmeldung des Aktionärs 

und ein fristgerechter Nachweis des Aktienbesitzes des Aktionärs nach den 

vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Briefwahlstimmen, die keiner ord-

nungsgemäßen Anmeldung zugeordnet werden können, sind gegenstandslos. 

Nach ordnungsgemäßer Anmeldung erhalten Aktionäre ein Briefwahlformu-

lar mit weiteren Hinweisen. Die Verwendung des Briefwahlformulars ist nicht 

zwingend. Die Abgabe von Briefwahlstimmen kann auch auf andere Art und 

Weise erfolgen. Die Gesellschaft bietet unter www.heidelberg.com / hauptver-

sammlung ein internetgestütztes System an. Einzelheiten können Aktionäre 

den dort aufgeführten Hinweisen entnehmen.

Aktionäre werden gebeten, ihre Briefwahlstimmen der Gesellschaft bis zum 

23. Juli 2019, 24.00 Uhr (MESZ) (eingehend), unter folgender Adresse, Telefax-

nummer oder E-Mail-Adresse zu übersenden:

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

c / o Computershare Operations Center

80249 München

Telefax: +49 (0) 89 30903-74675

E-Mail: Heidelberger-HV2019@computershare.de

Der Widerruf oder die Änderung bereits erteilter Briefwahlstimmen ist bis zu 

diesem Zeitpunkt auf gleichem Wege möglich.

Die Stimmabgabe mittels Briefwahl ist auf die Abstimmung über Beschluss-

vorschläge (einschließlich etwaiger Anpassungen) von Vorstand und Aufsichts-

rat und auf mit einer Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

bekannt gemachte Beschlussvorschläge von Aktionären beschränkt. Sollte zu 

Tagesordnungspunkt 2 und / oder Tagesordnungspunkt 3 (Entlastung Vorstand 

bzw. Aufsichtsrat) eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt eine 

Stimmabgabe durch Briefwahl zu diesen Tagesordnungspunkten entsprechend 

für die Einzelabstimmungen.
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Auch bevollmächtigte Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und diesen 

gemäß § 135 AktG gleichgestellte Personen können sich der Briefwahl bedienen.

Die Briefwahl schließt eine Teilnahme an der Hauptversammlung nicht aus. 

Die persönliche Teilnahme gilt als Widerruf der zuvor abgegebenen Briefwahl. 

RECHTE DER AKTIONÄRE

Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals, 

das entspricht (gerundet) 15.223.963 Stückaktien, oder den anteiligen Betrag 

von 500.000,00 Euro, das entspricht (gerundet) 195.313 Stückaktien, erreichen, 

können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt 

gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine 

Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich 

an den Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft mindestens dreißig 

Tage vor der Hauptversammlung, also bis spätestens 24. Juni 2019, 24.00 Uhr 

(MESZ), zugehen. Aktionäre werden gebeten, etwaige Ergänzungsverlangen an 

folgende Adresse zu übermitteln:

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

Vorstand

HV-Büro (LD-CG)

Gutenbergring

69168 Wiesloch

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor 

dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die 

Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. § 121 Abs. 7 

AktG ist für die Berechnung der Frist entsprechend anzuwenden.

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich 

nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und sol-

chen Medien zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie 

die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden 

außerdem unter der Internetadresse www.heidelberg.com / hauptversamm-

lung bekannt gemacht. 
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Gegenanträge von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG

Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung einen Gegenantrag 

gegen die Vorschläge von Vorstand und / oder Aufsichtsrat zu einem bestimm-

ten Punkt der Tagesordnung zu stellen. Gegenanträge, die der Gesellschaft 

unter der nachstehend angegebenen Adresse mindestens 14 Tage vor der Ver-

sammlung, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung 

nicht mitzurechnen sind, also spätestens am 10. Juli 2019, 24.00 Uhr (MESZ), 

zugegangen sind, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begrün-

dung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich über 

die Internetseite unter www.heidelberg.com / hauptversammlung, zugänglich 

gemacht (vgl. § 126 Abs. 1 Satz 3 AktG).

In § 126 Abs. 2 AktG nennt das Gesetz Gründe, bei deren Vorliegen ein Gegen-

antrag und dessen Begründung nicht über die Internetseite zugänglich gemacht 

werden müssen. 

Für die Übermittlung von Gegenanträgen (nebst Begründung) ist folgende 

Adresse maßgeblich:

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

HV-Büro (LD-CG)

Gutenbergring

69168 Wiesloch

Telefax: +49 (0) 62 22 / 82- 9967102

E-Mail: hv2019@heidelberg.com

Anderweitig adressierte Gegenanträge werden nicht berücksichtigt. Gegen-

anträge sind nur dann gestellt, wenn sie während der Hauptversammlung 

gestellt werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptver-

sammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten auch 

ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, 

bleibt unberührt.

Aktionäre werden gebeten, ihre im Zeitpunkt der Übersendung des Gegen-

antrags bestehende Aktionärseigenschaft nachzuweisen.
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Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG

Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung Wahlvorschläge zur 

Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds und zur Wahl des Abschlussprüfers zu machen.

Wahlvorschläge von Aktionären, die der Gesellschaft unter der nachstehend 

angegebenen Adresse mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, wobei 

der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen 

sind, also spätestens am 10. Juli 2019, 24.00 Uhr (MESZ), zugegangen sind, wer-

den einschließlich einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unverzüg-

lich über die Internetseite unter www.heidelberg.com / hauptversammlung, 

zugänglich gemacht. Wahlvorschläge von Aktionären werden nur zugänglich 

gemacht, wenn sie den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der 

vorgeschlagenen Person enthalten (vgl. § 127 Satz 3 i. V. m. § 124 Abs. 3 AktG). 

Anders als Gegenanträge im Sinne von § 126 Abs. 1 AktG brauchen Wahlvor-

schläge nicht begründet zu werden.

Nach § 127 Satz 1 in Verbindung mit § 126 Abs. 2 AktG und nach § 127 Satz 3 

AktG gibt es weitere Gründe, bei deren Vorliegen Wahlvorschläge nicht über 

die Internetseite zugänglich gemacht werden müssen.

Für die Übermittlung von Wahlvorschlägen ist folgende Adresse maßgeblich:

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

HV-Büro (LD-CG)

Gutenbergring

69168 Wiesloch

Telefax: +49 (0) 62 22 / 82- 9967102

E-Mail: hv2019@heidelberg.com

Anderweitig adressierte Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. Das 

Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Wahlvorschläge 

zu dem entsprechenden Tagesordnungspunkt auch ohne vorherige und frist-

gerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.

Aktionäre werden gebeten, ihre im Zeitpunkt der Übersendung des Wahlvor-

schlags bestehende Aktionärseigenschaft nachzuweisen. 
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Recht der Aktionäre auf Erteilung von Auskünften gemäß § 131 Abs. 1 AktG

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand 

Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur  

sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. 

Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftli-

chen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen 

sowie auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezoge-

nen Unternehmen. Wir weisen darauf hin, dass der Vorstand von einer Beant-

wortung einzelner Fragen aus den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen 

absehen kann. Das Auskunftsrecht kann in der Hauptversammlung ausgeübt 

werden, ohne dass es einer vorherigen Ankündigung oder sonstigen Mittei-

lung bedürfte.

Weitergehende Erläuterungen

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, 

§ 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG finden Sie auf der Internetadresse  

www.heidelberg.com / hauptversammlung unter „Erläuterungen zu den Rech-

ten der Aktionäre“.
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INFORMATIONEN AUF DER INTERNETSEITE DER GESELLSCHAFT

Die Informationen und Unterlagen gemäß § 124a AktG können von der Ein-

berufung der Hauptversammlung an unter www.heidelberg.com / hauptver-

sammlung abgerufen werden.

ÜBERTRAGUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG IM INTERNET

Sie können die Rede des Vorstandsvorsitzenden direkt über das Internet 

(www.heidelberg.com / hauptversammlung) verfolgen und dort im Anschluss 

abrufen. Die Abstimmungsergebnisse werden wir nach der Hauptversamm-

lung unter der gleichen Internetadresse bekannt geben.

Heidelberg, im Juni 2019

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

Der Vorstand
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Weitere Informationen zu Tagesordnungspunkt 5 (Wahl 
zum Aufsichtsrat), insbesondere gemäß § 125 Abs. 1  
Satz 5 AktG und gemäß Nr. 5.4.1 Abs. 5 Satz 2, Abs. 6 – 8 
Deutscher Corporate Governance Kodex

Frau Li Li

Persönliche Daten:

Geboren: 30. Juni 1971 in der Volksrepublik China, chinesische Staatsbürgerin

Angaben zu relevanten Kenntnissen, Fähigkeiten und Erfahrungen

Frau Li Li hat einen Abschluss in Financial Management und trägt den Titel 

„Senior Economist“. Sie verfügt über langjährige Vertriebserfahrung in der 

Druck-, Verpackungs- und Medienindustrie. Als Hauptgründerin und Manage-

rin der Masterwork Group Co., Ltd. hat sie nicht nur einschlägige Branchen-

expertise und umfassende Kenntnisse im lokalen und globalen Großkunden-

management, sondern auch ein tiefgreifendes Verständnis der Druck- und 

Verpackungstechnologie sowie im Maschinen- und Anlagenbau. Darüber hin-

aus verfügt sie über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen technologische 

Innovation und Managementinnovation.

Beruflicher Werdegang und aktuelle Tätigkeit:

1989 – 1992  Universitätsabschluss in Financial Management (Senior 

Economist) an der Tianjin University of Finance and Econo-

mics, Tianjin City, Volksrepublik China

1992 – 1994  Finanzmanagerin von Tianjin Youheng Machinery and 

Electronics Co., Ltd., Tianjin City, Volksrepublik China

1994 – 1995   Geschäftsführerin der Tianjin Youheng Machinery and 

Electronics Co., Ltd., Tianjin City, Volksrepublik China
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1995 – 2005  Geschäftsführerin der Tianjin Masterwork Machinery Co., 

Ltd., Tianjin City, Volksrepublik China

2005 – 2007  Vorsitzende der Geschäftsführung der Tianjin Masterwork 

Machinery Co., Ltd., Tianjin City, Volksrepublik China

2007 – 2013   Vorsitzende der Geschäftsführung der Tianjin Masterwork-

Machinery Group Co., Ltd., Tianjin City, Volksrepublik 

China

Seit 2011   Geschäftsführerin der Masterwork Japan Co., Ltd.,  

Tokio, Japan

Seit 2011   Vorsitzende des Vorstands der Masterwork USA Inc.,  

Charlotte, North Carolina, USA

2014 – 2017   Vorsitzende der Geschäftsführung der Tianjin Masterwork 

Machinery Co., Ltd., Tianjin City, Volksrepublik China

Seit 2015   Geschäftsführerin der Masterwork Machinery GmbH, 

Neuss, Deutschland

Seit 2017   Vorsitzende und Präsidentin des Vorstands der Masterwork 

Group Co., Ltd., Tianjin City, Volksrepublik China

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten

keine

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien 
von Wirtschaftsunternehmen

keine 

 



50

DATENSCHUTZRECHTLICHE BETROFFENENINFORMATION 

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft verarbeitet personen-

bezogene Daten (nämlich Name und Vorname, Anschrift, ggf. E-Mail-Adresse, 

Aktienanzahl, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte; Eintritts-

karte) von teilnehmenden Aktionären, Stimmrechtsvertretern und Gästen auf 

Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze. Die Verarbeitung der genann-

ten personenbezogenen Daten dient dem Zweck, den genannten Betroffenen 

die Teilnahme an der Hauptversammlung zu ermöglichen, aktienrechtliche 

Anforderungen zu erfüllen (z. B. hinsichtlich des Teilnehmerverzeichnisses) 

und die Wahrnehmung der Aktionärsrechte (z. B. Teilnahmerecht, Wortmel-

dung, Stimmabgabe) zu ermöglichen. Sofern Aktionäre oder ihre Vertreter 

mit uns in Kontakt treten („Anfrage“), verarbeiten wir zudem diejenigen per-

sonenbezogenen Daten, die im Rahmen der Anfrage mitgeteilt wurden und 

die erforderlich sind, um die Anfrage zu beantworten (z. B. die vom Aktionär 

oder Vertreter angegebenen Kontaktdaten). Gegebenenfalls verarbeiten wir 

auch Informationen zu Anträgen, Fragen, Wahlvorschlägen und Verlangen 

von Aktionären oder deren Vertretern in der Hauptversammlung. Es werden 

jedoch nicht stets alle vorgenannten personenbezogenen Daten der genannten 

Betroffenen verarbeitet. Soweit Sie uns personenbezogene Daten in Zusam-

menhang mit einer Anfrage übermitteln, ist Rechtsgrundlage für deren Ver-

arbeitung zum Zwecke der Beantwortung Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten sind  

die aktienrechtlichen Bestimmungen (§§ 118 ff. AktG) in Verbindung mit Art. 6 

Abs. 1 Satz 1 lit. c DSGVO. 

Darüber hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten zur Erfüllung 

gesetzlicher Verpflichtungen aus dem Aufsichts-, Steuer- und Handelsrecht. 

Rechtsgrundlage bildet auch hier Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c DSGVO.

Daneben verarbeiten wir personenbezogene Daten zur Wahrung berechtigter 

Interessen wie die Vorbereitung der Hauptversammlung und die Sicherstel-

lung eines reibungslosen Ablaufs der Hauptversammlung oder die Wahrung 

der Wertpapierhandelsvorschriften außereuropäischer Länder. Rechtsgrund-

lage für die Datenverarbeitung ist in diesen Fällen Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 
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Verantwortlicher für die Verarbeitung ist die Heidelberger Druckmaschinen 

Aktiengesellschaft, Kurfürsten-Anlage 52-60, 69115 Heidelberg. 

Auf der Hauptversammlung können andere Aktionäre und deren Vertreter die 

im Teilnehmerverzeichnis nach § 129 AktG zu Ihrer Person erfassten Daten 

einsehen. 

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft bedient sich für die 

Durchführung der Hauptversammlung zum Teil unterschiedlicher externer 

Dienstleister in der EU (z. B. Hauptversammlungs-Provider, Bank, Notar, 

Rechtsanwälte). Soweit erforderlich, sind diese der Heidelberger Druckmaschi-

nen Aktiengesellschaft durch Auftragsverarbeitungsverträge gemäß Art. 28 

DSGVO datenschutzrechtlich verpflichtet. Solche externen Dienstleister erhal-

ten von der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft nur solche perso-

nenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleis-

tung erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung 

der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft. Ferner kann die Heidel-

berger Druckmaschinen Aktiengesellschaft verpflichtet sein, personenbezo-

gene Daten an weitere Empfänger zu übermitteln, die die personenbezogenen 

Daten in eigener Verantwortung verarbeiten (Art. 4 Nr. 7 DSGVO), insbeson-

dere an öffentliche Stellen wie die zuständige Aufsichtsbehörde.

Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Pflichten 

verarbeitet, gespeichert und gelöscht. Für die Löschung gilt weiter Folgendes: 

Für die im Zusammenhang mit der Hauptversammlung verarbeiteten personen-

bezogenen Daten beträgt die Speicherdauer regelmäßig bis zu drei Jahre. Die 

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft löscht die personenbezoge-

nen Daten, sobald diese für die in diesem Abschnitt genannten Zwecke nicht 

mehr erforderlich sind. Dies gilt nicht, wenn und soweit gesetzliche Nachweis- 

und Aufbewahrungspflichten (z. B. im Aktiengesetz, im Handelsgesetzbuch 

oder in der Abgabenordnung) die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesell-

schaft zu einer längeren Speicherung verpflichten oder die Daten für gericht-

liche oder außergerichtliche Verfahren, beispielsweise im Falle von Anfech-

tungs- und Nichtigkeitsklagen, erheblich sind. In diesen Fällen speichert die 

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft die betroffenen personen-

bezogenen Daten, solange die entsprechenden Nachweis- und Aufbewahrungs-

pflichten bestehen oder bis zum rechtskräftigen oder anderweitig endgül - 

tigen Abschluss der entsprechenden Verfahren, einschließlich etwaiger Voll-

streckungsverfahren. 
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Aktionäre, Aktionärsvertreter und Gäste genießen in Bezug auf die Verarbei-

tung personenbezogener Daten unter den gesetzlichen Voraussetzungen die 

gesetzlichen Betroffenenrechte, insbesondere ein jederzeitiges Auskunfts-, 

Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich 

der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, sowie ein Recht auf Daten-

übertragung gemäß den Artikeln 12 bis 33 der Datenschutz-Grundverordnung. 

Diese Rechte können Sie gegenüber der Heidelberger Druckmaschinen Aktien-

gesellschaft unentgeltlich über die E-Mail-Adresse unseres betrieblichen Daten-

schutzbeauftragten unter datenschutzbeauftragter@heidelberg.com oder 

über die folgenden Kontaktdaten geltend machen: 

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft 

Der Datenschutzbeauftragte

Tel.: +49 (0) 62 22 / 82-67284 

Fax.: +49 (0) 62 22 / 82-9967284 

Gutenbergring

69168 Wiesloch

Deutschland

Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehör-

den nach Art. 77 Datenschutz-Grundverordnung zu. Die für die Heidelberger 

Druckmaschinen Aktiengesellschaft zuständige Aufsichtsbehörde ist:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz  

und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart

Königstraße 10a, 70173 Stuttgart

Tel.: 0711 / 61 55 41 – 0

Fax: 0711 / 61 55 41 – 15

E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de 

Internet: https: /  / www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de 





Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft
HV-Büro (LD-CG)
Gutenbergring
69168 Wiesloch
Fax +49 (0) 6222 / 82-9967102
hv2019@heidelberg.com
www.heidelberg.com / hauptversammlung

Johannes Gensfleisch Gutenberg
Art Director

Johnny.G@buchdruck.com
Gutenbergplatz 5 | 55116 Mainz


